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Begründung 

 
Abgrenzung des Geltungsbereichs (ohne Maßstab) 
 
 
1. Erfordernis zur Planaufstellung 
 
1.1  Städtebauliche Begründung und Erforderlichkeit 
 
Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat aufgrund der Einstufung als Mittelzentrum eine zentralört-
liche Bedeutung für den umgebenden Raum. Dies auch im Hinblick auf ihre Lage im westli-
chen Teil des Ostalbkreises in der Randzone des Verdichtungsraums Stuttgart an der Lan-
desentwicklungsachse, die von Stuttgart über Schorndorf bis nach Aalen und in der Weiter-
führung bis nach Nördlingen (Bayern) reicht. 
 
Die Stadt Schwäbisch Gmünd beabsichtigt im Kontext des energiepolitischen Strukturwan-
dels und des Energiewendegesetzes sowie vor dem Hintergrund der energiepolitischen Vor-
gaben der Landes- und Regionalplanung einen Beitrag zur Erzeugung von Strom aus rege-
nerativen Energiequellen zu leisten und damit den Klimaschutz aktiv zu unterstützen. 
 
Nach Untersuchung der zur Verfügung stehenden Flächen, können aus wirtschaftlichen und 
planerischen Gesichtspunkten nur die Flächen der Mutlanger Heide in der Kernstadt Schwä-
bisch Gmünd einer entsprechenden energietechnischen Folgenutzung zugeführt werden.  
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage 
an diesem Standort im bisher unbeplanten Außenbereich zu schaffen, ist die Aufstellung ei-
nes Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Durch den Bebauungsplan wird sichergestellt, dass die Entwicklung dieses Gebietes unter 
städtebaulichen und landschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanes wird ein Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ ausgewiesen. Siehe dazu Kapitel 
7.1. 
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1.2  Ordnung und Nachhaltigkeit der städtebaulichen Entwicklung 
 
Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist es notwendig, die für den bestehenden 
Nutzungsbedarf erforderliche Fläche im Rahmen eines Bebauungsplanes auszuweisen. Mit 
der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird den Anforderungen des 
energiepolitischen Strukturwandels Rechnung getragen. Mit der vorliegenden Planung kann 
eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung für diesen Bereich gewährleistet sowie 
eine bisher kaum genutzte Grünfläche effizienter genutzt werden. Zudem besteht die Mög-
lichkeit an vorhandene Strukturen anzuschließen und Synergieeffekte zu nutzen. Wesentli-
che Konflikte zur bestehenden Bebauung bzw. zu den landschaftlichen Gegebenheiten sind 
bei Umsetzung entsprechender Maßnahmen nicht zu erwarten.  
 
1.3 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Bis 2035 möchte Schwäbisch Gmünd klimaneutral werden. Dieses Ziel steht im Fokus aller 
Aktivitäten, die Klimarelevanz haben. Damit strebt die Stadt die Klimaneutralität noch fünf 
Jahre vor dem Baden-Württembergischen Ziel bis 2040 an. Zum Erreichen dieses Ziels 
braucht es die Energiewende. Einen wichtigen Beitrag dazu liefert der Ausbau der 
Solarenergie. 
 
Die Planung sieht die konkrete Schaffung einer Baufläche für eine aufgeständerte Photovol-
taikanlage vor, welche angrenzend an die bestehenden PV-Freiflächen Anlage ‚Mutlanger 
Heide‘ Synergieeffekte nutzen soll. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger 
Energiegewinnung sollen die Flächen des Geltungsbereichs nun für PV-Freiflächenanlagen 
planungsrechtlich entwickelt werden. Durch die Planung entsteht im Gebiet eine PV-
Freiflächenanlagen mit insgesamt ca. 2,6 ha Fläche und ca. 3 MWp Leistung sowie den not-
wendigen Erschließungs- und Bewirtschaftungsanlagen.  
 
Die leicht abfallende Fläche ist nach Süden ausgerichtet, Verschattungen treten lediglich in 
den Randbereichen auf und der Großteil der Fläche wird bisher als Grünland genutzt und ist 
damit ohne üppigen Bewuchs. Einzig zwei Bauminseln sowie Einzelbäume stehen innerhalb 
der überplanten Flächen 
 
Für die Fläche wird daher ein Bebauungsplan aufgestellt, der die Genehmigungsvorausset-
zungen für einen Solarpark schafft. 
 
1.4 Art der Planung 
 
Das geplante Bauvorhaben wird von einem Vorhabenträger entwickelt. Daher wird für den 
dargestellten Geltungsbereich ein qualifizierter, vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt. 
Der Aufstellungsbeschluss (Einleitungsbeschluss) wurde am 10.5.2023 vom Gemeinderat 
gefasst. Die anschließende frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange hat von 03.06. bis 05.07.2024 stattgefunden. 
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2. Räumlicher Geltungsbereich 
 
2.1 Beschreibung des Geltungsbereichs 
 

 
Übersichtsplan mit generalisierter Darstellung des Geltungsbereichs (roter Kreis) 
 
Das Plangebiet befindet sich nordöstlich der Kernstadt von Schwäbisch Gmünd auf dem Pla-
teau des Mutlanger Bergs im Übergangsbereich zwischen der bestehenden PV-Anlage und 
den umliegenden Grünflächen. Der Geltungsbereich umfasst nur einen Teil des Flurstücks 
1696 in der Flur Schwäbisch Gmünd. Er grenzt im Norden direkt an die bestehende PV-
Freiflächenanlage ‚Solarpark Mutlanger Heide‘ an. Im Osten und Westen schließt städtischer 
Wald an. In südliche und teilweise nördliche Richtung erstreckt sich dagegen weiteres 
Grünland, das hangabwärts in eine lockere Bebauung und im Westen in weitere Flächen des 
Stadtwaldes übergehen. 
 
2.2 Lage innerhalb des Gemeinwesens 
 
Die Stadt Schwäbisch Gmünd liegt in der Region Ostwürttemberg, 50 Kilometer von der Lan-
deshauptstadt Stuttgart entfernt, im Ostalbkreis. Schwäbisch Gmünd befindet sich im Sys-
tem der zentralen Orte als Mittelzentrum in der Entwicklungsachse Stuttgart – Schorndorf – 
Schwäbisch Gmünd – Aalen und besteht neben der Kernstadt aus 10 Stadtteilen. 
 
Der Planbereich liegt südlich angrenzend an den Ende 2012 beschlossenen Bebauungs-
plan Nr. 1351 H III „Solarpark Mutlanger Heide“. Der Geltungsbereich der Erweiterungs-
fläche ist ca. 3,1 ha groß und im Entwurf für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd – Waldstetten als geplante 
Fläche für Erneuerbare Energien enthalten. 
 
2.3 Größe des räumlichen Geltungsbereichs, einzelne Nutzungen 
 
 Gesamtgröße ca. 31.000 m² 

 Sonstiges Sondergebiet ca. 26.400 m² 
 Öffentliche Grünfläche ca. 4.600 m² 
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3. Einordnung in die übergeordnete Planung 
 
3.1 Regionalplan 
 
Der Planbereich ist im Regionalplan 2010 als geplantes Siedlungsgebiet Wohnen 
dargestellt. Diese Darstellung beruht noch auf Überlegungen aus den 1990er Jahren die 
Mutlanger Heide auch auf Gmünder Seite für eine Wohnbebauung heranzuziehen. Diese 
Überlegungen sind aber inzwischen zurückgestellt worden. Die dafür erforderliche Auffahrt 
vom Schießtal wäre sehr kostenaufwändig und mit starken Eingriffen in die Natur verbunden. 
 
Angrenzend befindet sich östlich, südlich und westlich ein regionaler Grünzug sowie ein 
schutzbedürftiger Bereich für Erholung und ein Wasserschutzgebiet. Die Stadt Schwäbisch 
Gmünd ist als Siedlungsbereich der zentralen Orte ausgewiesen. 
  

 
 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 2010 (roter Kreis) 
 
In der derzeitig in Genehmigung befindlichen Fortschreibung des Regionalplans der Region 
Ostwürttemberg sind die Flächen des Plangebiets als Regionaler Grünzug (Z. 3.1.1) sowie 
als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (G. 3.2.1.2) ausgewiesen. Inner-
halb der Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen allgemein zulässig. In Regionalen Grünzügen sind jedoch Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen bis zu 4 ha unter Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen zulässig. Durch 
die Planung wird kein Entwicklungsbereich eines Wildtierkorridors betroffen. Es sind kein 
Rast- und Bruthabitate und kein Landschaftsschutzgebiet durch die Planung betroffen. Wei-
terhin sind durch die Planung keine Landschaftsräume mit sehr hoher Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit betroffen und es handelt sich bei den Plangebietsflächen nicht um Wald, Streu-
obstbestände, Wacholderheiden oder historische Ackerterrassen. Schließlich kann auch 
ausgeschlossen werden, dass nach Ende der Nutzung auf der Fläche neue Siedlungsan-
sätze entstehen, da die notwendige Erschließung fehlt. Hinsichtlich einer zumutbaren Alter-
nativenprüfung wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 dieser Begründung verwiesen. So-
mit können alle Rahmenbedingungen für die Zulassung einer PV-Freiflächenanlage in einem 
regionalen Grünzug erfüllt werden. Daher wird eine Ausnahme für die PV-Anlage im Regio-
nalen Grünzug angestrebt.  
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Ausschnitt aus dem Regionalplan 2035 (roter Kreis) 
 
3.2 Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan 2020 der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd – Wald-
stetten, der seit dem 22.12.2011 wirksam ist, ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt. Nördlich schließen die Flächen der bestehenden PV-Anlage ‚Solarpark 
Mutlanger Heide‘ an. Östlich und westlich befinden sich einerseits Flächen für die Landwirt-
schaft und andererseits Flächen für Wald. Südlich bestehen weitere Flächen für die Land-
wirtschaft mit schützenswerten Grünbeständen und besonders geschützten Biotopen. Zu-
sätzlich verläuft südlich eine 20 kV elektrische Leitung.  

Grundsätzlich weicht die Planung von der Darstellung des aktuell rechtskräftigen Flächen-
nutzungsplans ab. Da sich die Fortschreibung des Flächennutzungsplans derzeit bereits im 
Verfahren befindet und kurz vor dem Satzungsbeschluss steht, ist auch dieser zu betrach-
ten. In diesem sind die Flächen des Plangebiets als Flächen für Ver- und Entsorgungsanla-
gen, in diesem Fall zur Erzeugung erneuerbarer Energien, ausgewiesen.  

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 2020 (roter Kreis) 
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Ausschnitt aus dem neuen Flächennutzungsplan (roter Kreis) 
 

4. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
4.1 Vorhandene Bebauungspläne 
 

Innerhalb des Plangebiets bestehen derzeit keine rechtskräftigen Bebauungspläne. 
 

4.2 Angrenzende Bebauungspläne 
 

Nördlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 1351 H III „Solarpark Mutlanger Heider“, rechtskräftig 
seit 22.11.2012, an den Geltungsbereich an. Dieser setzt für die angrenzenden Bereiche 
Flächen für Anlagen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung und Nutzung von 
Strom aus erneuerbaren Energien fest. Für die verschiedenen Bereiche ist eine unterschied-
liche, auf die Planungen angepasste GRZ sowie eine Baugrenze festgesetzt. Ansonsten 
sind noch grünordnerische Maßnahmen festgesetzt. Eine Überschneidung der Geltungsbe-
reiche zwischen aktuellem Bebauungsplan und dem Bebauungsplan Nr. 1351 H III „Solar-
park Mutlanger Heide“ gibt es nicht. 
 

 
Übersicht bestehende Bebauungspläne im Planbereich 
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4.3 Rechtliche Bindungen 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich derzeit keine geschützten Denkmäler. Es 
wurde jedoch im Rahmen des Verfahrens von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege 
der Verdacht geäußert, dass im Bereich des Plangebiets auch Teile des Limes verlaufen 
könnten. Grund war ein entsprechender Fund bei den Grabungen der Kampfmittelräumung. 
Durch weitere Untersuchungen von Seiten der Denkmalschutzbehörde konnte dieser Ver-
dacht jedoch nicht bestätigt werden. 
 
Südlich befindet sich ein Archäologisches Kulturdenkmal (§2 DSchG). Hier bestehen mögli-
che Auswirkungen auf Bodendenkmale durch Pfahlrammungen, Wege und Trafostationen. 
Diese wären in der Planung zu beachten / auszusparen / zu integrieren. Die Abgrenzung des 
Geltungsbereichs wurde aufgrund dieses Bodendenkmals auf die aktuelle Größe und Lage 
reduziert, um hier keine Konflikte auf dem Flurstück 1697 zu erzeugen.  
 
Nördlich des Plangebiets verläuft in einiger Entfernung der Obergermanisch-Rätische-Limes 
als Bodendenkmal gem. § 2 DSchG mit UNESCO-Welterbestatus. 
 
4.4 Rechtliche Bindungen, die nicht planungsrechtlicher Art sind 
 
Biotopkartierung 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Biotope vorhanden.  
 
Boden / Altlasten Bundes-Bodenschutz: 
 
Im gesamten Plangebiet befindet sich der Altstandort Mutlanger Heide, ehemalige Kaserne 
der US-Army mit dem Handlungsbedarf B (Belassen) mit dem Kriterium Entsorgungsrele-
vanz im Bodenschutzkataster. Dieser Altstandort ist bei Erdarbeiten entsprechend zu beach-
ten. Da bei der Verankerung der Module Rammfundamente vorgesehen sind, ist hier von 
keiner Beeinträchtigung auszugehen. 
 
5. Bestand innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs 
 
5.1 Allgemeine naturräumliche Gegebenheiten 
 
Topographie 
 
Schwäbisch Gmünd liegt zwischen den Randhöhen des Welzheimer Waldes (Teil des 
Schwäbisch-Fränkischen Waldes) im Norden und des östlichen Vorlandes der Schwäbi-
schen Alb im Süden in einer Talweitung der Rems und im Mündungsbereich des Josefs-
bachs. 
 
Der Planbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt am Ortsrand der Kern-
stadt. Das Plangebiet erstreckt sich auf einem Plateau des Mutlanger Bergs oberhalb des 
Remstals und liegt in einer Höhenlage von ca. 422 – 440 m ü. NN. Das Gelände ist im Plan-
gebiet Richtung Süden geneigt und fällt südlich des Plangebiets dann stark Richtung Kern-
stadt ab. Insgesamt fällt das Gelände von Nord nach Süd auf der ersten Hälfte um ca. 3 m 
auf einer Länge von ca. 73 m mit einem durchschnittlichen Gefälle von etwa 4 % ab. An-
schließend fällt das Gelände im südlichen Bereich auf ca. 86 m Länge mit einem durch-
schnittlichen Gefälle von etwa 12 % um 10 m ab. 
 
Klimapotential 
 
Schwäbisch Gmünd liegt in der kontinental geprägten Klimazone, die sich durch stärker 
wechselnde und insgesamt trockene Wetterbildungen auszeichnet. Durch die Luvlage sind 
die Niederschläge relativ hoch. Auch der Albtrauf wirkt sich erhöhend auf die Niederschlags-
menge aus (über 1000 mm/Jahr). 
Lufttemperatur im Jahresmittel: 8,5°- 8° Grad.  
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Oberflächenwasser 
 
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Im Hinblick auf anfallendes Re-
genwasser und dessen Abfluss in Richtung der Kernstadt ist von keiner erheblichen Beein-
trächtigung auszugehen, da durch die geplante Nutzung keine vollständige Versiegelung 
stattfindet und eine Versickerung vor Ort, wie im bestehenden Solarpark bereits umgesetzt, 
angestrebt wird. Die Starkregenrisikokarte der Stadt Schwäbisch Gmünd weist außerdem für 
die Flächen des Plangebiets derzeit keine durch Starkregen betroffenen Flächen aus. Im 
Hinblick auf den natürlichen Abfluss des Oberflächenwassers sind durch die geringe Flä-
chenversiegelung keine negativen Auswirkungen auf das Abflussregime zu erwarten. 
 
Geologie 
 
Die Gemarkung Schwäbisch Gmünd wird von einem Ost-West ausgerichteten Verwerfungs-
system durchzogen, das zum „schwäbischen Lineament“ gehört. 
Die Täler weisen von Alluvionen überdeckten Niederterrassenschotter (Weißjura) auf. 
Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Angulatensandstein – Formation des Unteren 
Unterjuras (Lias). Der Untere Unterjura besteht aus dunkelgrauen, schluffigen Tonsteinen im 
Wechsel mit einzelnen, teilweise oolithischen und/oder geröllführenden, z. T. fossilreichen 
Kalkbänken. 
 
5.2 Bestand: 
 
Innerhalb 
Das Plangebiet ist überwiegend durch offene Wiesenflächen geprägt, welche durch zwei 
Bauminseln sowie Einzelbäume ergänzt werden. Die Wiesenflächen werden derzeit als Wei-
defläche für Schafe genutzt und sind daher artenarm. Der Baumbestand der Bauminseln so-
wie der Einzelbäume besteht ausschließlich aus Laubbäumen. Innerhalb des Plangebiets 
befindet sich außerdem ein Trampelpfad in Richtung der Straße „Mutlanger Berg“, welcher 
Teile des hier weit verzweigten Naherholungswegenetzes darstellt. Innerhalb des Plange-
biets befinden sich sonst keine weiteren strukturgebenden Elemente. Das Gelände fällt im 
Bereich des Plangebiets von der Hochebene der Mutlanger Heide Richtung Schwäbisch 
Gmünd ab.  
 
Folgende Teilfläche des Flurstücks liegt innerhalb des Geltungsbereichs: 
eine Teilflächen des Flurstücks 1696. 
 
Außerhalb 
Außerhalb des Plangebiets befindet sich im Norden die bestehende PV-Anlage Mutlanger 
Heide, welche sich auf ca. 14 ha bis zur Stadtgrenze von Schwäbisch Gmünd erstreckt. An-
grenzend an das aktuelle Plangebiet befinden sich der Zaun als Grundstückssicherung, so-
wie dahinterliegend ein Weg zur Bewirtschaftung der Anlage und die Module selbst. Im Be-
reich des südlichsten Punktes der Anlage befindet sich zusätzlich ein Zufahrtstor, welches 
an den Trampelpfad entlang des bestehenden Zaunes der PV-Anlage angrenzend. Östlich 
und westlich schließen mit nur geringem Abstand zwei Waldzüge an, die sich im Westen 
entlang des Becherlehen und der Kleinen Schweiz sowie im Osten entlang des Schießtals 
erstrecken. Nordöstlich bzw. nordwestlich des Plangebiets befinden sich zusätzlich weitere 
Wiesenflächen. Außerdem befindet sich nordöstlich ein ehemaliges Regenrückhaltebecken 
und mehrere Wege zur Bewirtschaftung der Wälder verzweigen sich hier. Südlich des Gel-
tungsbereichs steht ein Mobilfunksendemast. Anschließend folgt die Straße „Mutlanger 
Berg“, welche die verkehrliche Anbindung an das Schießtal und damit die Kernstadt Schwä-
bisch Gmünd darstellt. Südlich der Straße befinden sich weitere Wiesenflächen sowie 
Bäume und Bauminseln. Zusätzlich befinden sich dort mehrere Gebäude. 
 
5.3 Kampfmittel 
Aufgrund der langjährigen Nutzung des Geländes als Truppenübungsplatz kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel vorhanden sind. Eine Anfrage beim 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Regierungspräsidiums Stuttgart brachte keine Hinweise 
auf Kampfmittel hervor. Die Aussagen bezogen sich auf ausgewertete Luftbilder. Da 
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dennoch Funde nicht ausgeschlossen werden können wurde eine Untersuchung auf 
Kampfmittel durchgeführt. Insgesamt konnte nach Abschluss der Arbeiten eine fast 
vollständige Freigabe der Flächen erfolgen. Einzig für die rot dargestellten Bereiche gibt es 
keine Freigabe. 
 

Freigabeplan Kampfmittelräumung 
 
5.4 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Fläche befindet sich vollständig in städtischem Besitz. Sie soll an die Bürgerenergie 
Stauferland e.G. als zukünftige Betreiberin des Solarparks verpachtet werden. 
 
6. Erschließung, Ent- und Versorgung 
 
6.1 Verkehrs- und Erschließungsgegebenheiten 
 
Innere und äußere Erschließung 
 
Die Erschließung des Standorts ist über eine Zufahrt vom Schießtal über den Weg durch 
den Schaubenwald (Abzweigung auf Höhe Bud-Spencer-Bad) aus vorgesehen. Dazu soll 
ein vorhandener Weg (‘Mutlanger Berg’) genutzt werden, welcher aus dem Schießtal die den 
Hang aufwärts bis zur Streubebauung auf dem Mutlanger Berg führt. Von diesem Weg aus, 
wird das südliche Tor mittels eines Weges, welches im Bebauungsplan als Geh- und 
Fahrrecht gesichert ist, erschlossen. Hier kann ein Zugang über einen vorhandenen, 
unbefestigten Weg leicht hergestellt werden. Da hier keine relevanten Lasten transportiert 
werden müssen, kann dieser Weg unverändert bestehen bleiben. 
 
Eine Zufahrt zum nördlichen Tor erfolgt über die Zuwegung des bestehenden Solarparks 
mittels eines weiteren Weges und Schotterwegen von Norden. Der geschotterte Fußweg 
entlang des Zauns des bestehenden Solarparks muss ggf. für die Anlieferung der 
Trafostation auf einer Länge von ca. 250 m bis zu dem Asphaltweg im Bereich des 
Regenrückhaltebeckens östlich des Solarparks nachgebessert werden. Erforderlichenfalls 
erfolgt eine Befestigung mit Schotter auf einer Breite von ca. 3 m. 
 
Aufgrund der notwendigen Größe der Anlage mit den Restriktionen durch den Waldabstand 
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ist innerhalb der PV-Freiflächenanlage kaum Platz für Betriebswege. Nach der vorliegenden 
Planung sollen Halteflächen für Fahrzeuge nahe den Einfahrten bzw. entlang des Zaunes 
am Rande des Solarparks entstehen, von welchen aus zu Fuß die Module erreicht werden. 
Zugang bzw. Zufahrt ist zwischen den Modulreihen überall möglich, wobei die Mindestbreite 
1,13 m beträgt. Innerhalb der Umzäunung beträgt der Mindestabstand zwischen Zaun und 
den Modultischen mindestens 2 m, in der Regel 3 m.  
 
6.2 Entwässerung 
 
Die Entwässerung der Flächen soll weiterhin durch Versickerung erfolgen. Durch die Modul-
tische kann es punktuell zu verstärkten Niederschlagseinträgen kommen, ggf. ist der Einsatz 
von Sickerpuffern zu prüfen. 
 
6.3 Netzanschluss 
 
Der Solarpark soll an eine südlich verlaufende 20 kV-Freileitung der Netze ODR GmbH an-
geschlossen werden. Die voraussichtliche Anschlussstelle liegt im Bereich des Mutlanger 
Berges (Flurstück 1746/1) in einer Entfernung von ca. 120 m zur südlichen Grenze des Gel-
tungsbereiches. 
 
6.4 Immissionen 
 
Da im direkt umliegenden Bereich keine Wohnbebauung besteht ist von keinen negativen 
Beeinträchtigungen auszugehen. Die südlich gelegene Streubebauung am Mutlanger Berg 
liegt in einiger Entfernung und hangabwärts, weshalb hier nicht mit Beeinträchtigungen 
gerechnet wird. 
Technische Betriebsgebäude (Trafostationen, zentrale Wechselrichter) sollen in einem 
zentralen Bereich des Geländes an der bestehenden Stromleitung angeordnet werden (an 
dem nördlichen Tor). Auf diese Weise ist nicht von störenden Geräuschen für umliegende 
Flächen auszugehen.  
 
7. Sonstige Belange 
 
7.1 Alternativenprüfung des Standortes 
 
Hinsichtlich der Auswahl nach einem geeigneten Standort wurde im Vorfeld eine Alterna-
tivenprüfung durchgeführt, an welchem Standort sich das Vorhaben umsetzen lässt. Diesbe-
züglich wurden mehrere Standorte untersucht und auf deren Eignung hinsichtlich Größe, 
Wirtschaftlichkeit und Funktionalität geprüft. Bei der Mehrzahl der Flächen kam es unmittel-
bar zu einer Nutzungskonkurrenz zwischen PV und Landwirtschaft. Infolgedessen rückten 
Flächen in Randgebieten innerhalb der Gemarkung Schwäbisch Gmünd sowie im Eigentum 
der Stadt in den Fokus. Dies führte zum Aufstellungsbeschluss für die PV-FFA Georgishof. 
Das Projekt wurden inzwischen gestoppt, da eine Vielzahl von Konflikten und Restriktionen 
u.a. Denkmalschutz, Natur- und Artenschutz und Geologie zu einer zu großen Einschrän-
kung des Parks führten, sodass dieser nicht mehr wirtschaftlich hätte betrieben werden kön-
nen.  

Die Lage der geplanten PV-Freiflächenanlage angrenzend an die bestehende Anlage – Mut-
langer Heide – wurde schließlich im Rahmen planerischer Vorüberlegungen von der Stadt 
Schwäbisch Gmünd ausgewählt. Die Nähe zur bestehenden Anlage und die dadurch entste-
henden Synergieeffekte durch eine kombinierte Ver- und Entsorgung sowie die Verfügbar-
keit der Flächen und regionalplanerischen Restriktionen der anderen Flächen führen zu posi-
tiven Standortfaktoren, welche derzeit an keinem anderen Standort im Stadtgebiet von 
Schwäbisch Gmünd geboten werden können. In der Fortschreibung des Regionalplans der 
Region Ostwürttemberg bestehen innerhalb des Stadtgebiets keine Flächen für regionalbe-
deutsame PV-Anlagen. Auch im Flächennutzungsplan der Stadt Schwäbisch Gmünd stehen 
derzeit keine anderen Flächen für PV-Freiflächenanlagen zur Verfügung. Die aufgrund des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) als privilegierte Vorhaben geltenden PV-
Freiflächenanlagen entlang hochrangiger Infrastruktur Standorte für eine Anlage stehen aus 
diversen Gründen, wie bspw. Wirtschaftlichkeit, Eigentumsverhältnissen, etc. ebenfalls nicht 
zur Verfügung. Daher besteht derzeit keine Planungsalternative zum vorgesehenen 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Nr. 1351 H IV „Solarpark 
Mutlanger Heide Erweiterung“ 
Begründung gem. § 9 (8) BauGB                    13 
 

 

Standort. 

 
 
7.2 Waldabstand & ökologischer Ausgleich 
 
Da das Plangebiet im Westen an den Stadtwald Schwäbisch Gmünd (Becherlehen; Flst. Nr. 
1694) angrenzt, ist für die Neuplanung ein Waldabstand für Bauwerke notwendig, um bei 
umstürzenden Bäumen Beschädigungen zu vermeiden. Der erforderliche Waldabstand be-
misst sich grundsätzlich ab dem bestehenden Waldrand bzw. ab der Grenze des Flurstücks, 
welches als Wald ausgewiesen ist und beträgt gem. § 4 LBO mindestens 30 m. Die entspre-
chende Waldabstandslinie ist im Lageplan zum Bebauungsplan dargestellt. 
 
Im östlichen Bereich des Plangebiets befinden sich primär Einzelbäume, wodurch die Wahr-
scheinlichkeit der Beschädigung sinkt. Daher wird hier nur ein Abstand von 10 m eingehal-
ten. Der genannte Waldabstand wird auf allen Seiten eingehalten, wodurch hier von keinem 
Risiko durch umstürzende Bäume auszugehen ist. Einer Unterschreitung des vorgesehenen 
Waldabstandes wurde von Seiten des Landratsamtes Ostalbkreis – Geschäftsbereich Wald- 
und Forstwirtschaft entsprechend zugestimmt. 
 
Gleichzeitig ist im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein ökologischer Aus-
gleich für das durch die Überbauung durch PV-Module und Nebenanlagen entstehende Defi-
zit notwendig, welcher vorrangig innerhalb des Geltungsbereichs durch entsprechende Maß-
nahmen ausgeglichen werden soll. Daher ist entlang des westlich gelegenen Waldes eine 
Ergänzung des Waldrandes durch Hecken- und Saumstrukturen vorgesehen, um hier einen 
möglichst natürlichen Waldtrauf zu gestalten. Diese wertet den derzeit abrupt endenden 
Waldrand durch einen abflachenden Übergang mit Heckenstrukturen und Saumvegetation 
auf.  
 
Dadurch können die bisher als Bauminseln bestehenden Strukturelemente nahegelegen 
durch eine Aufwertung des Waldrandes auch landschaftlich ausgeglichen werden. Die stu-
fenweise Ausgestaltung des Waldrandes entspricht mehr der natürlichen Ausprägung und 
schafft daher ein natürliches Landschaftsbild an dieser Stelle. 
 
8. Begründung der Planungsinhalte 
 
8.1 Gesamtkonzeption 
 
Von den ca. 3,1 ha des Geltungsbereichs sollen nur ca. 2,6 ha für den Solarpark herangezo-
gen werden. Die zu erwartende Leistung des Solarparks liegt bei etwa 2,9 MWp (Mega-
Watt-Peak). Der Solarpark setzt sich aus Solarmodulen, technischen Einrichtungen (Trans-
formatorenstationen, Wechselrichter) und Zuwegungen zusammen. Die Beweidung durch 
Schafe soll nach Möglichkeit beibehalten bleiben. 
 
Wegen der südexponierten Böschungen werden die Modultische mit jeweils 26 Modulen 
etwa böschungsparallel mit hauptsächlicher Ausrichtung der Module Richtung Süden 
aufgestellt. Abweichend davon erfolgt im PV Feld 1 im Nordwestbereich des Geländes die 
Aufstellung in Südostexposition. Diese Aufstellung vermeidet Verschattungen durch den 
Wald im Westen.  
 
Auf den Modultischen werden jeweils 2 Module hochkant übereinander und 13 Module 
nebeneinander verbaut. Die Länge der Modultische ergibt sich somit mit ca. 15,00 m bei 
einer Tischtiefe von ca. 4,42 m in der Draufsicht bei 15 Grad Modulneigung. Je Tisch ergibt 
sich eine Nennleistung von 14,3 Kilowatt. Die Tischneigung, also die Neigung der Module 
zur Horizontalen, beträgt 15 Grad. Diese Neigung stellt einen guten Kompromiss zwischen 
hohem Ertrag und hoher installierbarer Leistung pro Fläche dar. Eine Drehbarkeit der 
Module ist nicht vorgesehen. 
 
Insgesamt lassen sich auf der tatsächlich mit Modultischen belegten Fläche von 22.620 m² 
etwa 5.200 Module auf 187 Modultischen installieren. Dadurch ergibt sich bei Verwendung 
von 595 Wp Modulen eine Gesamtnennleistung von etwa 2,86 MWp. Diese liegt etwas 
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unterhalb der von der Netze ODR GmbH zugelassenen maximalen Anlagenleistung von 3 
Megawatt. Um zukünftig auf höhere Einspeisezusagen respektive auf einen erhöhten Bedarf 
an elektrischer Leistung vorbereitet zu sein, sind zusätzlich im östlichen Randbereich 13 
Module als optionale Erweiterungsmöglichkeiten vorgesehen. So kann flexibel mit zukünftige 
Entwicklungen umgegangen werden. 
 
Im südlichen Teil reicht der Solarpark daher bis fast an die Straße ‚Mutlanger Berg‘ heran. 
Auf der östlichen und westlichen Seite ist hingegen der Waldrand maßgeblich für die Ab-
grenzung. Zum einen ist gesetzlich vorgeschriebene Mindestanstand von 30 m einzuhalten, 
zum anderen soll eine Verschattung der Module verhindert werden. Da im östlichen Bereich 
lediglich Einzelbäume stehen, wird hier der notwendige Abstand unterschritten. Dies wird im 
weiteren Verfahren mit der Forstbehörde abgestimmt. 
 
Die beschriebenen Abstände sind maßgeblich für die mit Modulen beständerte Fläche, die 
im Bebauungsplan durch Baugrenzen abgesteckt wird. Die mit Modulen beständerte Fläche 
soll zur Vermeidung von Vandalismus und Diebstahl eingezäunt werden. Die Einzäunung ist 
etwas weiter gefasst, weil darin auch noch Abstandsflächen und Betriebswege enthalten 
sind. 
 
Auf den unversiegelten Flächen wird eine Erdverankerung mit Rammfundamenten der 
Module als Vorzugslösung angestrebt. Im Regelfall ist eine Einbindetiefe der Pfosten von ca. 
1,5 m in die Erde erforderlich. Anderenfalls kommen bei schwierigen 
Untergrundverhältnissen oder erhärtetem Kampfmittelverdacht auch aufgestellte 
Betonfundamente in Betracht. 
 
Die Trafostation ist an der nördlichen Grenze im PV Feld 2 vorgesehen, da die Zuwegung 
hier gegeben ist und somit eine einfache Anlieferung gewährleistet werden kann. Außerdem 
ist der Kabelweg zur Bestands-Trasse der Mittelspannung sehr kurz. 
 
Es ist – analog zur Ausführung beim bestehenden Solarpark - ein Zaun mit einer Höhe von 
2,0 m als Doppelstabmatte vorgesehen. Der Zaun erhält 2 Tore für den Zugang. 
 
An der Westseite des Solarparks soll die bestehende Eingrünung des Waldes durch einen 
naturnahen Waldtrauf ergänzt werden, um hier das Landschaftsbild aufzuwerten. An der 
Ostseite sollen die bestehenden Einzelbäume am Waldrand durch Heckenpflanzungen 
ergänzt werden, um auch hier eine dichte und naturnahe Grünstruktur zu schaffen. 
Insgesamtes Ziel ist es einen ökologischen Vollausgleich innerhalb des Geltungsbereichs zu 
erreichen, welcher durch die beschriebenen Maßnahmen auch umgesetzt werden kann. 
 
Im Betrieb der PV-Anlage ist eine extensive Pflege mit kurzfristiger Beweidung durch einen 
Wanderschäfer zum „Kurzhalten“ des Bewuchses vorgesehen. Aus diesem Grund werden 
die Modultische so installiert, dass an der Unterkante der Modultische eine freie Höhe von 
1,00 m besteht, so dass Schafe darunter durchlaufen können. Alternativ erfolgt im 
Bedarfsfall ein Abmähen von Bewuchs mittels Freischneider, Rasenmäher oder Mähroboter.  
 
 
8.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
Die Vorgaben für die zulässige Bebauung ergeben sich insbesondere aus dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan.  
 
Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen der geplanten PV-Freiflächenanlage werden als sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaikanlagen“ festgesetzt. Damit ist der geplanten Nutzung einer 
Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 3 MW ausreichend Rechnung getragen und andere Nut-
zungen, welche in diesem landschaftlich ansonsten wertvollen Bereich eine Verunstaltung 
darstellen würden, ausgeschlossen. 
 
Zulässig sind ausschließlich Photovoltaikanlagen mit sämtlichen erforderlichen Anlagekom-
ponenten und die zum Betrieb der Photovoltaikanlagen notwendigen Nebenanlagen wie 
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Transformatoren, Wechselrichter, Batteriespeicher und Schaltstationen. 
 
 

Zeitliche Befristung 
Die festgesetzte Nutzung ist nur so lange zulässig, wie die Anlage betrieben wird. Nach 
Stilllegung der Anlage ist die Fläche durch Rückbau der Module als Grünfläche anzulegen. 
Die festgesetzte zeitliche Befristung gewährleistet einen Rückbau der Photovoltaikanlage 
mit finaler Rekultivierung nach Stilllegung des Solarparks. 

 
Maß der baulichen Nutzung 

Im sonstigen Sondergebiet (SO) wird die Grundflächenzahl (GRZ) sowie die maximale Kon-
struktions- bzw. Gebäudehöhe für Photovoltaikanlagen und Transformatorenstationen sowie 
andere Nebenanlagen festgesetzt. Eine Geschossflächenzahl sowie eine Bauweise werden 
aufgrund des konkret geplanten Vorhabens nicht festgesetzt. 
  
Mit der festgesetzten Grundflächenzahl von GRZ=0,5 können die geplanten Photovoltaikmo-
dule sowie die Transformatorenstation in der geplanten Form realisiert werden und gleich-
zeitig der notwendige flächensparende Umgang mit Grund und Boden eingehalten werden.  

 
Mit dem vorgesehenen Maß der baulichen Nutzung fügt sich das Vorhaben somit gut in die 
Umgebungsstruktur ein. Die Struktur und Kubatur werden auf das städtebaulich verträgliche 
Maß begrenzt, wobei sich die Module an einer effizienten Ausrichtung orientieren um den 
energetischen Ertrag möglichst zu maximieren und keine weiteren Flächen dafür zu verbrau-
chen. 
 

Überbaubare Grundstücksflächen 
Die Zulässigkeit der Photovoltaik-Anlagen wird auf die durch Baugrenzen abgesteckten 
Bereiche begrenzt. Da im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans die Pla-
nungen konkret durchgeplant sind und minimale Pufferflächen vorgesehen sind, ist hier 
keine weitere Flexibilität notwendig. 

 
Nebenanlagen 

Für Transformatorenstationen und zentrale Wechselrichter als Nebenanlagen des 
Solarparks sowie mögliche Lärmschutzvorrichtungen werden gesonderte Flächen 
ausgewiesen. Die Lage des festgesetzten Transformators entspricht den aktuellen 
Planungen und befindet sich entlang der bestehenden Stromleitung, womit ein effiziente 
Nutzung bestehender Infrastruktur gewährleistet werden kann. Gleichzeitig kann durch 
die Lage in Richtung der bestehenden Lage eine Einsehbarkeit in anderen 
Randbereichen verhindert werden. 

 
Führung von Versorgungsleitungen 

Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen sind oberirdische Versorgungsfreilei-
tungen im Geltungsbereich nicht zulässig. Dies entspricht heute auch nicht mehr dem 
Stand der Technik.  
 

Öffentliche Grünfläche / Pflanzgebote / Pflanzbindung 
Festsetzungen zu den grünordnerischen Belangen sind in der Planung integriert. Hier 
werden entsprechende Pflanzgebote und Pflanzbindungen zur Eingrünung und zum 
ökologischen Ausgleich vorgesehen.  
Einerseits sind im östlichen Bereich auf den Flächen der Grünfläche 1 und des Pflanz-
gebots 1 die derzeit locker stehenden Bäume durch Heckenpflanzungen einzugrünen. 
Auf 50 % der Fläche sind heimische standortgerechten Sträucher zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Der durch Pflanzbindung geschützte Baum ist zu erhalten.  
Andererseits ist im westlichen Bereich auf den Flächen der Grünfläche 2 und des 
Pflanzgebots 2 der derzeit abrupt endende Wald durch einen Waldtrauf mit Hecken- 
und Saumstrukturen zu ergänzen. Dabei soll in einem 10 m breiten Streifen ein Gehölz-
gürtel entstehen, welcher durch einen 6-8 m breiten Saumstreifen ergänzt wird, um so 
einen natürlichen Waldrand zu schaffen. 
Ergänzend dazu ist des Weiteren die Wiesenfläche unterhalb der PV-Anlage als Exten-
sivwiese zu erhalten und pflegen und die Flächen der Grünfläche 3 zu erhalten. 
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Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Zentral durch das Plangebiet laufend sowie im südöstlichen Bereich des Plangebiets 
sind Leitungsrechte (LR) festgesetzt, welche zur Haltung und Unterhaltung von Ver- 
und Entsorgungsleitungen der öffentlichen Ver- und Entsorgungsträger dienen. Diese 
dienen zur Sicherung der bestehenden Stromleitungen in diesem Bereich. 
Zu Erschließung der PV-Freiflächenanlage ist im südöstlichen Bereich ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Unterhaltung der PV-Freiflächenanlage festgesetzt. 
Zum Schutz sind auf diesen Flächen Einrichtungen, Anlagen, tiefwurzelnde Bepflanzun-
gen sowie Nutzungen aller Art, die den Bestand oder Betrieb beeinträchtigen, nicht zu-
lässig. 
 

8.3 Örtliche Bauvorschriften 
 
Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Die festgesetzte einheitliche Gestaltung der Photovoltaikanlage in Gestalt, Material und 
Farbe soll optische Beeinträchtigungen möglichst gering halten.  
 

Werbeanlagen 
Diese werden auf den naturnahen Flächen aus Gründen des Landschaftsschutzes 
ausgeschlossen. 
 

Einfriedungen 
Einfriedungen sind zur Vermeidung von Vandalismus und Diebstahl sowie aus versiche-
rungsrechtlichen Gründen zwingend erforderlich. Sie sind nur bis zu einer Höhe von 2 
m in Form von Doppelstabgitterzäunen zulässig. Zur Berücksichtigung der Durchgän-
gigkeit für Kleintiere wie Igel usw. ist mit Einfriedigungen in der Regel ein Bodenabstand 
von mindestens 20 cm einzuhalten. 

 

9. Grünordnung / Landschaftspflegerische Belange 
 

Das geplante Baugebiet stellt gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Lan-
desnaturschutzgesetz Baden-Württemberg (LNatSchG BW) einen Eingriff in Natur und 
Landschaft dar, der kompensationspflichtig ist. Als Eingriff gelten alle Veränderungen der 
Gestaltung und Nutzung, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Land-
schaftsbildes erheblich und nachhaltig beeinträchtigen können.  
 

Im vorliegenden Bebauungsplan wurden auch verschiedene grünordnerische Festsetzun-
gen getroffen, welche einerseits den ökologischen Ausgleich für den Eingriff in die ver-
schiedenen Schutzgüter gewährleisten und andererseits für eine angemessene Einbin-
dung des Baugebietes in die Umgebung sorgen. Dies sind einerseits der gemäß Pflanz-
bindung geschützte Baum, die als SPE-Fläche festgesetzte zu erhaltende Wiesenfläche 
im Bereich der PV-Freiflächenanlage sowie die Festsetzung der öffentlichen Grünflächen 
-Heckenstruktur- mit der entsprechenden Bepflanzung der Flächen gemäß Pflanzgebot 
PFG 1 und -Waldtrauf- mit entsprechender Aufwertung des Waldrandes als Waldtrauf mit 
Hecken- und Saumstrukturen. Aufgrund des vergleichsweise geringen Eingriffs aus 
knapp 3 ha ist mit den genannten Maßnahmen ein ökologischer Vollausgleich möglich. 
Externe Ersatzmaßnahmen sind nicht notwendig. Auch artenschutzrechtlich bestehen 
keine Verbotstatbestände. Daher sind lediglich Vermeidungsmaßnahmen für Zau-
neidechsen mittels Reptilienschutzzäunen sowie Zeitfenster für Baumfällungen notwen-
dig.  
 

Die ökologische Bestandserfassung und -bewertung des Plangebiets sowie die Auswir-
kungen des Eingriffs auf die einzelnen Schutzgüter und deren Erheblichkeit wurden im 
Umweltbericht untersucht und dargestellt. Dieser beinhaltet auch eine Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung, die die Auswirkungen des Eingriffs auf die Schutzgüter mittels der 
Umrechnung in Ökopunkte wiedergibt (siehe Anlage 1). Insgesamt können durch ver-
schiedene Maßnahmen im Plangebiet selbst die Eingriffe in die verschiedenen Schutzgü-
ter vollständig ausgeglichen werden. 
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1.0 KURZDARSTELLUNG INHALT UND ZIELE DER PLANUNG 

 Art des Gebiets 
(Inhalt, Art und Umfang) 

Ergänzung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage als Sondergebiet (SO) 
auf derzeit extensiv genutzten Wiesenflächen. 

 Art der Bebauung 
(Ziele, Festsetzungen) 

Erweiterung einer PV-Freiflächenanlage mit einer maximalen Kon-
struktionshöhe von 3,00 m und einem Maß der baulichen Nutzung als 
Grundflächenzahl von 0,5. 

 Erschließung 
 

Anbindung über die bestehende Straße ‚Mutlanger Berg‘ und einen 
Weg entlang der übrigen Wiesenflächen als südliche Erschließung 
sowie Nutzung des bestehenden Wegenetzes des nördlichen Solar-
parks als Erschließung von Norden.  

 Flächeninanspruchnahme 
 

ca. 3,10 ha (brutto) 
davon: 

   ca. 2,64 ha Nettobauland PV-Anlage = 85 %  

   ca. 0,46 ha Grün- & Ausgleichsflächen = 15 % 

  dauerhaft neu versiegelte Fläche gesamt (Gebäude, Erschließung): 

   ca. 0,02 ha     = 0,6 % 
    

2.0 FACHZIELE DES UMWELTSCHUTZES – ÜBERGEORDNETE ZIELE UND PLANUNGEN 

 Allgemein Die im Baugesetzbuch (BauGB) § 1 (6) genannten Grundsätze der 
Bauleitplanung sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umwelt-
schutz gemäß § 1a BauGB sind bei den Planungen zu berücksichti-
gen. 

Die Ausweisung von Sonderbauflächen zur Energierzeugung durch 
Photovoltaikanlagen soll so erfolgen, dass negative Auswirkungen auf 
die Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Klima, Naturhaushalt und 
Landschaft sowie den Mensch und seine Gesundheit usw. soweit 
wie möglich vermieden werden. 

Durch die Planung soll keine wesentliche Verschlechterung bzgl. der 
Umweltbelastungen entstehen. 

 Regionalplan Region 
Ostwürttemberg 
 
 

Ziffer 1.2 (N) Die Schwäbische Alb ist schwerpunktmäßig als Erho-
lungsraum auszubauen.  

Ziffer 1.3 (G) Die natürlichen Lebensgrundlagen, die Lebensräume für 
Menschen, Tiere und Pflanzen, die Erholungseignung und die ge-
genwärtig zufriedenstellenden Umweltbedingungen sind zu erhalten 
bzw. zu verbessern. Große ökologisch noch weitgehend intakte, noch 
nicht verlärmte Freiräume in den ländlich strukturierten Gebieten und 
in den Erholungsräumen der Region sind zu erhalten. 

Ziffer 1.8 (G) Die durch die verbesserte strukturelle Situation der Re-
gion stark anwachsenden Ansprüche an den Raum sind sorgfältig ge-
geneinander abzuwägen. Die Bereitstellung von Flächen für Wohnen, 
Gewerbe und Dienstleistungen sowie die weitere Verbesserung der 
Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur sind auf das für die ange-
strebte Entwicklung der Region erforderliche Maß zu begrenzen. … 

Ziffer 2.1.0 (G) Zentrale Orte sollen über ihren eigenen Bedarf hinaus 
andere Orte bzw. Ortsteile ihres Verflechtungsbereiches mit sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen versor-
gen. […] Die Stufung der Zentralen Orte in Ober-, Mittel-, Unter- und 
Kleinzentren und die Abgrenzung bzw. Größe ihrer zugehörigen Ver-
flechtungsbereiche soll die unterschiedlichen Versorgungsaufgaben 
berücksichtigen und gleichzeitig der Sicherung einer ausreichenden 
Tragfähigkeit der Versorgungsangebote auf der jeweiligen Qualitäts-
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stufe dienen. 

Ziffer 2.3.0.1 (G) Die weitere großräumige Siedlungsentwicklung der 
Region Ostwürttemberg ist vorrangig auf Siedlungsbereiche an den 
Entwicklungsachsen mit ihren leistungsfähigen Bandinfrastrukturen - 
Schiene, Straßen und Trassen der Energieversorgung sowie auf 
Siedlungsbereiche der Zentralen Orte mit ihren besonders guten 
sozialen und kulturellen Versorgungseinrichtungen auszurichten. … 

Ziffer 3.0.1 (G) Die reizvolle, noch weitgehend intakte Natur- und Kul-
turlandschaft der Region mit ihren vielfältigen Erholungsgebieten und 
ihren umfangreichen Wasservorkommen ist durch ein regionales Netz 
zusammenhängender Freiräume und Schutzgebiete dauerhaft zu 
schützen und zu erhalten. Dazu werden u.a. auch schutzbedürftige 
Bereiche für bestimmte Landschaftsfunktionen ausgewiesen. 

Ziffer 3.2.2.1 (G) Die aufgrund ihrer natürlichen Eignung für die land-
wirtschaftliche Nutzung und als Filter und Puffer sowie als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf geeigneten Böden und Flächen der 
Region, insbesondere die in der Raumnutzungskarte besonders ge-
kennzeichneten schutzbedürftigen Bereiche für die Landwirtschaft, 
sollen als natürliche Grundlage für eine verbrauchernahe Lebensmit-
tel- und Rohstoffproduktion und zur Bewahrung und zur Entwicklung 
der ostwürttembergischen Kultur- und Erholungslandschaft erhalten 
werden. Hierbei sollen auch Bonitätsunterschiede innerhalb der 
schutzbedürftigen Bereiche berücksichtigt werden. 

Ziffer 3.2.2.2 (G) Bei der Ausweisung von neuen Siedlungsflächen sind 
bevorzugt Flächen mit ungünstigen natürlichen Ertragsbedingungen in 
Anspruch zu nehmen, sofern sie nicht für den Naturschutz von beson-
derer Bedeutung sind. 

 Landschaftsplan des VG 
Schwäbisch Gmünd - 
Waldstetten 

Bild 1: Ausschnitt Landschaftsplan aktuell 

  Für die Stadt Schwäbisch Gmünd besteht der Flächennutzungsplan 
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd - Waldstetten, gül-
tig seit 22.12.2011. Ein Landschaftsplan liegt für das Stadtgebiet 
ebenfalls in Zuge dessen vor. Im Landschaftsplan sind die Flächen als 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
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Südlich des Plangebiets befindet sich die Maßnahme „M 143“. Es 
besteht ein ausgedehnter Streuobst- und Gehölzbestand in Südhang-
lage. Es ist eine bedeutende Kaltluftproduktionsfläche und somit 
wichtiger Frischluftlieferant für die Stadt. Die strukturreichen Flächen 
sind als schützenswerter Grünbestand einzustufen und von Bebau-
ung freizuhalten. Die vorhandenen Bestände sind zu sichern, zu pfle-
gen und zu entwickeln. Langfristig wird eine Unterschutzstellung 
nach § 33 NatSchG (Geschützter Grünbestand) vorgeschlagen. 

  Bild 2: Ausschnitt Landschaftsplan neu 

  Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der VG 
Schwäbisch Gmünd - Waldstetten wird nun auch der Landschaftsplan 
fortgeschrieben. Auch im Landschaftsplan sind die Flächen des Plan-
gebiets als Flächen zur Ver- und Entsorgung – erneuerbare Energien – 
ausgewiesen.  

Südlich des Plangebiets befindet sich nun die Maßnahme „M 141“, 
welche im derzeit noch aktuellen Flächennutzungsplan als Maßnah-
me „M 143“ festgesetzt ist. Es besteht ein ausgedehnter Streuobst- 
und Gehölzbestand in Südhanglage als schützenswerter Grünbe-
stand.  

 Schutzgebiete Keine vorhanden. 

 FFH-Gebiete und  
Vogelschutzgebiete 

Keine vorhanden. 

 Sonstige geschützte Be-
reiche 

Innerhalb des Geltungsbereichs bestehen keine geschützten Biotope.  

Südlich des Plangebiets grenzt ein nach § 32 NatSchG geschütztes 
Feldgehölz an. Hier sind auf buckligem, steilem, von einigen tiefen 
Geländerinnen durchzogenem Hang stocken mehrere, flächige bis 
lang bandförmige und teilweise verzweigte Feldgehölze, die durch 
Sukzession aus aufgelassenen Obstgärten und auf ehemaligen Ma-
gerweiden entstanden sind. Im westlichen und östlichen Umfeld be-
stehen geschützte Waldbiotope (Strukturreicher Waldbestand - Alt-
holz).  

Ansonsten befinden sich im Plangebiet selbst sowie in der unmittel-
baren Umgebung keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG ge-
schützten Naturdenkmale oder FFH-Flachlandmähwiesen. 

 Schutzgebiete nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 

Keine vorhanden. 
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3.0 BESTANDSAUFNAHME DES UMWELTZUSTANDES (IST-ZUSTAND) 

 Schutzgut Kurze Beschreibung Kurze Bewertung 

 Vorbemerkungen Siehe dazu auch die Beurteilung der Auswirkungen auf die unter-
suchten Schutzgüter in Tabelle 1, Seite 19 sowie die Eingriffs- / 
Ausgleichsbewertungen in den Tab. 2 bis 4, Seiten 20 bis 22. 

 Tiere, Pflanzen und ihre 
Lebensräume; biologi-
sche Vielfalt  

Im Plangebiet befinden sich kei-
ne nach § 30 BNatSchG ge-
schützte Biotope; im unmittelba-
ren Umfeld befinden sich östlich 
Flächen des Waldbiotops und 
südlich ein als Biotop geschütz-
tes Feldgehölz; 

Abgesehen von den zwei 
Gehölzgruppen im Zentrum des 
Geltungsbereichs und 
Einzelbäumen im nördlichen 
Bereich wird ausschließlich 
Grünland überplant; 

Ausführungen zu den arten-
schutzrechtlichen Belangen sie-
he spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung vom Büro Stadt-
landingenieure (Anlage 2); 

 

extensiv bewirtschaftetes 
Grünland, dadurch eher 
artenarm; Beweidung durch 
Schafe sichtbar; 

  Vogelhabitate in Gehölzen be-
troffen; 

Jagdhabitat der Fledermaus be-
troffen, dies löst jedoch keinen 
Verbotstatbestand aus; 

 

 

Zauneidechse innerhalb des 
Plangebiets gefunden, Regen-
rückhaltebecken wird nicht über-
baut und auch die Flächen östlich 
bleiben erhalten und werden 
weiterhin bewirtschaftet; 

es bleibt der Großteil der 
beanspruchten Fläche weiterhin 
als Nahrungshabitat erhalten, es 
deuten zahlreiche Studien darauf 
hin, dass in schneereichen 
Wintertagen die schneefreien 
Bereiche unter den Modulen 
gerne zur Nahrungssuche 
aufgesucht werden; 

die Habitate bleiben erhalten, 
wodurch kein Ausgleich 
notwendig wird; 
Vermeidungsmaßnahmen 
werden vorgesehen; 

  Anschließend an das Plangebiet 
liegt nördlich die bestehende 
Freiflächen‐Photovoltaikanlage 
der Bürger‐Energie‐Stauferland 
eG, westlich und östlich grenzt 
ein Mischwald an; im Süden 
befindet sich ein asphaltierter 
Landwirtschaftsweg mit 
begleitender Feldhecke;  

für sonstige Säugetiere, Repti-
lien, Amphibien und Insekten ist 
das Plangebiet eher ungeeignet. 

im Bereich der bestehenden 
Sträucher und Bäume bestehen 
grundsätzlich Habitatpotenziale 
für Reptilien und Amphibien so-
wie für Insekten, aufgrund feh-
lender Habitate oder Erhalt der 
Habitate sind Beeinträchtigun-
gen von Reptilien, Amphibien 
und Insekten nicht zu erwarten; 

insgesamt geringe bis mittlere 
Empfindlichkeit des Schutzgu-
tes, artenschutzrechtliche Kon-
flikte sind keine zu erwarten. 
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 Boden Wertigkeit der Bodenfunktionen: 

Braunerde und Pelosol-Braunerde 
(m39) 

- Standort für Kulturpflanzen: 0 
- Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 
2,5 
- Ausgleichskörper im  
  Wasserkreislauf: 2,5 
- Filter und Puffer: 2,5 

Insgesamt mittlere bis hohe 
Qualität des Bodens; Vorbelas-
tungen nicht vorhanden; 

alle Böden besitzen unabhängig 
von ihrer Art und Ausbildung 
wichtige und unersetzbare Funk-
tionen im Naturhaushalt;  
Boden ist nicht vermehrbar; 

insgesamt Bodeneingriffe auf 
maximal ca. 0,02 ha Fläche zu 
erwarten;  

zentrale Funktionen des Bodens 
generell hoch empfindlich ge-
genüber Versiegelung. 

  Altablagerung „Mutlanger Heide“ 
innerhalb des Geltungsbereichs. 

Diese ist mit dem Status B (Be-
lassen) - Entsorgungsrelevanz 
versehen und daher zu beach-
ten. 

 Fläche Zu den Bodenfunktionen siehe 
unter „Boden“; 

überwiegender Teil der Flächen 
wird als etensive Wiesenfläche 
genutzt; 

einzelne Gehölze und Gehölz-
gruppen im Geltungsbereich vor-
handen; 

Bodengefüge ist insgesamt noch 
weitgehend natürlich; 

Flächeninanspruchnahme allge-
mein als Konflikt anzusehen, da 
Fläche endlich ist. 

Unbebaute Flächen besitzen un-
abhängig von ihrer Nutzung eine 
Wertigkeit; 

Freiflächen des Plangebiets 
werden als extensive Wiesen-
flächen genutzt; 

 

alles in allem besteht aufgrund 
der geringen Versiegelung eine 
geringe Empfindlichkeit des 
Schutzgutes; erhebliche Beein-
trächtigungen durch Verlust von 
Boden / Fläche sind nicht zu er-
warten. 

 Wasser Oberflächenwasser: Im Plange-
biet selbst befindet sich kein 
Oberflächengewässer; 

bei Starkregen ist das Plangebiet 
nicht negativ betroffen. 

Durch Neuversiegelung erfolgt 
raschere Ableitung des Was-
sers. 

  Grundwasser: auf Grund der Un-
tergrundverhältnisse ist davon 
auszugehen, dass das Grund-
wasser nicht unmittelbar an-
steht; mittlere bis hohe Aus-
gleichsfunktion des Bodens im 
Wasserkreislauf; 

relativ gute Filterwirkung des 
Bodens. 

Kontaminationsrisiko des 
Grundwassers durch mittlere 
Durchlässigkeit des Bodens 
möglich; 

wirksame Neuversiegelung liegt 
bei max. 0,02 ha;  

Verminderung des 
Niederschlages auf den durch 
die Module überschirmten 
Flächen, ansonsten nur geringe 
Neuversiegelung; 

durch die Planung erhält das 
Grundwasser lokal weniger Zu-
fluss, der Grundwasserspiegel 
kann dadurch lokal sinken; 

insgesamt mittlere Empfindlich-
keit des Schutzgutes. 
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 Luft Das Plangebiet befindet sich 
zwischen dem angrenzenden So-
larpark und größeren Grünflä-
chen in Richtung Stadtgebiet von 
Schwäbisch Gmünd, es erfolgt 
ein relativ ungestörter Luftaus-
tausch; 

Kaum Vorbelastungen der Luft-
qualität. 

Aufgrund der relativ freien Lage 
am Siedlungsrand mit großen 
Freiflächen in der Umgebung 
sowie des unterschiedlich aus-
geprägten Reliefs der Land-
schaft gute Durchlüftung des 
Plangebiets gewährleistet; 

durch die geplante Nutzung als 
PV-Anlage entsteht kaum zusätz-
licher Verkehr in der Betriebs-
phase; geringe zusätzliche 
Emissionen durch Bautätigkeiten 
(Staub). 

 Klima zur Lage siehe unter „Luft“; 

die Stadt liegt in einem mittelmä-
ßigen bis mäßig kühlen Klimabe-
reich mit einer durchschnittlichen 
Jahrestemperatur von 7-8° C., 
durchschnittl. Niederschläge ca. 
900 mm p.a;. 

Klimatische Funktion des Plange-
bietes ergibt sich aus der topo-
graphischen Situation sowie der 
Lage im Übergang von der freien 
Landschaft zum Siedlungsraum; 

aufgrund der bestehenden Struk-
tur insgesamt eine relativ hohe 
Bedeutung für die Kalt- und 
Frischluftproduktion; 

wesentliche siedlungsklimatisch 
bedeutsame Kaltluftströme wer-
den durch die Planung nicht ver-
ändert; insgesamt ist Planungs-
raum gut durchlüftet; 

insgesamt mittlere Empfindlich-
keit der Schutzgüter Luft und Kli-
ma; keine erheblichen Beeinträch-
tigungen zu erwarten. 

 Landschaftsbild und  Landschaftsbild  

 Naherholung Die Flächen des Plangebiets sind 
aktuell durch die weitläufigen 
Wiesen geprägt und großteils 
eingegrünt;  

aufgrund der Lage des Gebiets 
besteht von allen Seiten fußläu-
fig eine bestimmte Einsehbar-
keit, von den Gegenhängen be-
steht von Süden eine bestimmte 
Einsehbarkeit; 

das Plangebiet wird auf zwei Sei-
ten durch eine anthropogene 
Überformung beeinflusst; im 
Norden grenzt die bestehende 
PV-Freiflächenanlage an und im 
Süden die bestehende Straße 
‚Mutlanger Berg‘;  

Raum bildende Strukturelemente 
innerhalb des Plangebiets durch 
die zwei Baumgruppen sowie die 
im Umgriff befindlichen Wälder 
gegeben;  

Eine verschlechterte Fernwir-
kung ist aufgrund der geplanten 
Höhen der PV-Freiflächenanlage 
nicht zu erwarten; 

 

Vorbelastungen des Land-
schaftsbildes durch menschliche 
Einflüsse vorhanden; dennoch 
wirkt sich die Planung zu einem 
gewissen Maße negativ aus und 
kann durch Maßnahmen nur ab-
gemildert werden; 

 

Strukturelemente der Umgebung 
werden großteils erhalten und 
gliedern den Landschaftsraum 
weiterhin; 



Umweltbericht zum Bebauungsplan „SOLARPARK MUTLANGER HEIDE ERWEITERUNG” Proj.- Nr. : 23BE039  

 

9 

 

 Landschaftsbild und Naherholung  

 Naherholung  

(Fortsetzung) 

Plangebiet kann derzeit fußläufig 
umrundet werden; 

Geltungsbereich selbst für Nah-
erholung von Bedeutung, da 
Wegeinfrastruktur vorhanden ist 
und diese auch stark genutzt 
wird;  

Weitere Umgebung des Plange-
biets mit Wegen für Fußgänger 
und Radfahrer und attraktiver 
Landschaft wird ebenfalls inten-
siv für die Naherholung genutzt.  

Wegeverbindungen in der Um-
gebung des Plangebiets werden 
erhalten und können auch zu-
künftig für Fußgänger in die freie 
Landschaft genutzt werden; 

Erholungsinfrastruktur der Um-
gebung wird durch die Planung 
teilweise verschlechtert, da 
Naherholungswege nun an dem 
Solarpark entlangführen; 
Schutzgüter Landschaftsbild und 
Naherholung sind insgesamt 
empfindlich gegenüber Beein-
trächtigungen, gewisse negati-
ven Auswirkungen auf die 
Schutzgüter sind zu erwarten.  

 Mensch und seine Ge-
sundheit  

Verkehrliche Anbindung / Zufahrt 
erfolgt über bestehende Straße 
‚Mutlanger Berg‘ und eine innere 
Erschließung zur Bewirtschaf-
tung der Module;  

Gebiet ist bisher vor allem durch 
Extensivwiesen geprägt, nördlich 
grenzt die bestehende PV-
Freiflächenanlage an. 

Gewisse Mehrbelastung an Ver-
kehr und Lärm nicht zu erwar-
ten; 

Erholungsfunktionen werden 
kaum beeinträchtigt, Beeinträch-
tigung der direkt umliegenden 
attraktiven Landschaft, die We-
geinfrastruktur wird jedoch er-
halten, insgesamt keine erhebli-
chen Auswirkungen auf das 
Schutzgut. 

 Kultur und Sachgüter Aktuell sind die ca. 3,1 ha großen 
Flächen durch Extensivwiesen 
geprägt, in der Wirtschaftsfunk-
tionskarte des Landes Baden-
Württemberg sind die Flächen 
als Siedlungsbereich ausgewie-
sen. 

Verlust der Flächen durch die 
Überplanung von landwirtschaft-
lichen Nutzflächen. 

 Wechselwirkungen Schutzgüter Boden und Wasser 
stehen hinsichtlich des Verlusts 
von Bodenfunktionen wie Spei-
cherung von Niederschlagswas-
ser / Reduzierung der Versicke-
rungsleistung, verbunden mit ei-
nem erhöhten Oberflächenwas-
serabfluss, in einem Verhältnis 
zueinander. 

Keine negativ aufsummierenden 
Wechselwirkungen zu erwarten. 

 Sonstige Keine vorhanden.   regionalplanerische Ziele sind 
nicht betroffen. 

    

    

    

    

    

    

    

    



Umweltbericht zum Bebauungsplan „SOLARPARK MUTLANGER HEIDE ERWEITERUNG” Proj.- Nr. : 23BE039  

 

10 

 

4.0 VORAUSSICHTLICH ERHEBLICH BEEINFLUSSTE SCHUTZGÜTER 

 Schutzgut erheblich nicht erhebl. Bemerkungen 

 Tiere, Pflanzen und ihre 
Lebensräume; biologi-
sche Vielfalt 

 x Artenschutzrechtliche Prüfung durchge-
führt – siehe Anlage 3 

 Boden / Fläche  x Eingriff in Boden auf ca. 0,02 ha 

 Wasser  x Neuversiegelung auf ca. 0,02 ha  

 Luft  x Siehe unter Ziffer 3.0 

 Klima  x Siehe unter Ziffer 3.0 

 Landschaftsbild / Naher-
holung 

 x Siehe unter Ziffer 3.0 

 Mensch und seine      
Gesundheit 

 x Siehe unter Ziffer 3.0 

 Kultur- und Sachgüter  x Siehe unter Ziffer 3.0 

 Sonstige  x Siehe unter Ziffer 3.0 

5.0 MASSNAHMEN 

 Erforderlichkeit der Eingriffsregelung: 

 Das Plangebiet liegt in einem planungsrechtlich bisher nicht gesicherten Bereich, daher ist eine 
Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erforderlich. Diese wird im Rahmen des Umweltberichts aus-
gearbeitet und im Umweltbericht separat in den Tabellen 2 bis 4, Seite 20 bis 22 dargestellt. Sie 
ist auch Bestandteil der Umweltprüfung. 

Zur Ermittlung der Kompensation wird zunächst für jedes Schutzgut der Bestand aufgenommen 
und entsprechend der Ökokonto-Verordnung Baden-Württemberg (ÖKVO) sowie den Empfehlun-
gen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung der LUBW 
bewertet. Anschließend erfolgt eine Bewertung des voraussichtlichen ökologischen Zustands des 
Plangebiets nach Erschließung, Bebauung und Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen entspre-
chend o.g. Bewertungsmaßstäbe. Nach Verrechnung beider Werte ergeben sich für jedes 
Schutzgut Differenzwerte. Im Hinblick auf den Eingriffsausgleich werden die Werte der Schutzgü-
ter Pflanzen, Tiere und ihre Lebensräume, biologische Vielfalt und Boden sowie die Schutzgüter 
Wasser, Klima / Luft und Landschaftsbild / Naherholung zusammengefasst. Es wird zur Errei-
chung eines angemessenen Ausgleichs ein rechnerischer Nullwert angestrebt. Grundsätzlich 
können die Anforderungen an einen Ausgleich für die Veränderung von Natur und Landschaft 
aber nie rechnerisch adäquat dargestellt werden. Somit erfolgt die Bewertung des Ausgleichs ab-
schließend verbal-argumentativ. 
 

 Mit den dort ermittelten Kompensationsdefiziten ergibt sich insgesamt eine fast komplett ausge-
glichene Bilanz: 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 6.813 Punkte   

Schutzgut Boden / Fläche    -889 Punkte    
Schutzgut Wasser     -200 Punkte    

Schutzgut Klima/Luft     -600 Punkte   

Schutzgut Landschaftsbild/Erholung   -5.534 Punkte   
  
 Daraus ergibt sich für die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege rechnerisch für alle Schutzgüter zusammen ein Biotopwertpunktedefizit von 
ca. 400 Punkten. Dies bedeutet, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
mit den vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und den Ausgleichsmaßnahmen innerhalb 
des Geltungsbereichs rechnerisch fast komplett kompensiert werden können.  

 Unter Berücksichtigung der Abwägung aller Belange gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sowie den hier nur 
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Schutzgut übergreifenden Möglichkeiten für den Ausgleich der Kompensationsdefizite der einzel-
nen Schutzgüter sind keine ergänzenden Maßnahmen außerhalb des Plangebiets vorzusehen. 
Das leichte Defizit kann aufgrund der Flächengröße des Geltungsbereichs und des Eingriffs ver-
nachlässigt werden. Daher ist hier von einem Vollausgleich innerhalb des Geltungsbereichs aus-
zugehen. Damit werden die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 BauGB vollumfänglich be-
rücksichtigt. 

  

 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

 Schutzgut Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V / M) 

 Tiere / Pflanzen  Pflanzen: 

  ▪ Ergänzung bestehender Grünstrukturen für ein naturnahes Land-
schaftsbild (Textteil Ziff. 1.10.1 und 1.10.2). 

  ▪ Bei der Anpflanzung von Gehölzen ist auf die Verwendung von 
heimischen standortgerechten Arten der potentiellen natürlichen 
Vegetation zu achten (Textteil Hinweise Ziff. 6). 

  ▪ Unzulässigkeit von nicht heimischen Nadelgehölzen / Koniferen 
(Textteil Ziff. 1.10.3). 

  Tiere: 

  ▪ Zur Reduktion des Tötungsrisikos durch Baumaßnahmen für die 
in den angrenzenden Flächen lebenden Zauneidechsen sind Rep-
tilienschutzzäune am nördlichen und östlichen Rand des Plange-
biets aufzustellen (Textteil Ziff. 1.9). 

  ▪ Für alle Einfriedungen, mit Ausnahme von Mauern, gilt, dass ihr 
Bodenabstand mindestens 20 cm betragen muss (Textteil Ziff. 
2.3). 

  ▪ Erforderliche Baumfällungen und Gehölzrodungen sind nur in der 
Zeit vom 01.10. bis 01.03. zulässig (Textteil Ziff. 3.1). 

  ▪ Empfehlungen zur Verbesserung der Fauna (Textteil Hinweise 
Ziff.7). 

  Biologische Vielfalt: 

  ▪ Zeitliche Befristung der Nutzung mit verpflichtendem Rückbau 
und Wiederherstellung des natürlichen Zustandes bei Beendigung 
der Nutzung als PV-Freiflächenanlage (Textteil Ziff. 1.2). 

  ▪ Maßnahmen zur Erweiterung der Gehölzstrukturen sowie zum 
Erhalt bestehender (Textteil 1.8, 1.10 & 1.11). 

 Boden / Fläche ▪ Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden bei al-
len Baumaßnahmen (Textteil Hinweise Ziff. 4). 

  ▪ Bodenbelastungen minimieren (Textteil Hinweise Ziff. 4). 

 Wasser Grund- und Oberflächenwasser: 

  ▪ Reduzierung der Versiegelung durch Festsetzung einer GRZ als 
projizierte überbaute Fläche (Textteil Ziff. 1.3). 

 Luft / Klima ▪ Ergänzung bestehender Grünstrukturen (Textteil Ziff. 1.18.1 und 
1.18.2). 

 Landschaftsbild 
/Naherholung 

▪ Ergänzung bestehender Grünstrukturen für ein naturnahes Land-
schaftsbild (Textteil Ziff. 1.10.1 und 1.10.2). 

  ▪ Beschränkung der Konstruktionshöhen zur angemessenen Hö-
henentwicklung und Reduzierung der Fernwirkung  
(Textteil Ziff. 1.4). 
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 Schutz des Menschen 
und seiner Gesundheit 

▪ Minimierung der Lärm- und Staubbelastungen während der Er-
schließungsarbeiten. 
 

 Kultur- und Sachgüter ▪ Keine erforderlich. 
 

 Sonstige ▪ Keine erforderlich. 
 

    

    

 Ausgleichs (A) - und Ersatzmaßnahmen (E) 

 A1 Ausgleichsmaßnahme 1 – Öffentliche Grünfläche 1 - Heckenstruktur 

  ▪ Die im Lageplan dargestellte öffentliche Grünfläche dient dem 
ökologischen Ausgleich und ist als Heckenstruktur entsprechend 
Pflanzgebot 1 zu gestalten. Auf 50 % der Fläche sind heimische 
standortgerechten Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu 
unterhalten. Der durch Pflanzbindung geschützte Baum ist zu 
erhalten. Die restliche Fläche ist extensiv zu begrünen. (Textteil 
Ziff. 1.8.1 & 1.10.1) 

 A2 Ausgleichsmaßnahme 2 – Öffentliche Grünfläche 2 - Waldtrauf 

  ▪ Die im Lageplan dargestellte Grünfläche dient dem ökologischen 
Ausgleich und ist zur landschaftlichen Einbindung als Waldtrauf 
entsprechend Pflanzgebot 2 zu entwickeln. Dabei sind auf einer 
Breite von 10 m beginnend an der derzeitigen Waldkante 
Sträucher als dichter Gehölzgürtel anzupflanzen. Dieser kann dabei 
nach Osten hin aufgelockert angepflanzt werden. Im Anschluss an 
diesen Gehölzgürtel ist weiter nach Osten hin ein 6 – 8 m breiter 
mesophytischer Saumstreifen mit Gräsern und Stauden der 
potentiellen natürlichen Vegetation anzulegen und extensiv zu 
pflegen (keine Düngung, 2-malige Mahd pro Jahr, früh. Mähtermin 
1.7.). (Textteil Ziff. 1.8.2 & 1.10.2) 

 A3 Ausgleichsmaßnahme 3 – Öffentliche Grünfläche 3 - Wiese 

  ▪ Die im Lageplan dargestellte Grünfläche ist Teil der ökologischen 
Ausgleichsmaßnahmen und weiter extensiv zu bewirtschaften 
(keine Düngung, 2-malige Mahd oder Beweidung pro Jahr nach 
dem 1.7.). (Textteil Ziff. 1.8.3) 

 A4 Ausgleichsmaßnahme 4 – SPE-Fläche - PV-Freiflächenanlage 

  ▪ Im Bereich der PV-Freiflächenanlage ist die verbleibende Wiesen-
fläche weiter extensiv zu bewirtschaften (keine Düngung, 2-malige 
Mahd oder Beweidung pro Jahr nach dem 1.7.). Um störende 
Lichteinflüsse zu vermeiden, sind Beleuchtungen der Anlage unzu-
lässig. (Textteil Ziff. 1.9) 

 V1 Vermeidungsmaßnahme 1 – Reptilienzäune 

  ▪ Aufgrund eines erhöhten Tötungsrisikos während der Bauzeit der 
in den angrenzenden Flächen lebenden Zauneidechsen ist am 
nördlichen und östlichen Rand des Plangebiets ein Reptilien-
schutzzaun zu errichten. Dieser muss während der gesamten Bau-
zeit unterhalten werden und in den Boden eingegraben sein (Text-
teil Ziff. 1.9) 
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6.0 PROGNOSE DER UMWELTENTWICKLUNG 

 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Null-Variante) 
  

 Ohne die Umwandlung des Gebiets in ein Sondergebiet durch eine PV-Freiflächenanlage würde 
die bestehende Nutzung als landwirtschaftlich extensiv genutzte Wiese weitergehen. Da der Stadt 
keine passenden Flächen für PV-Freiflächenanlagen dieser Art, weder im Innen- noch im Außen-
bereich, zur Verfügung stehen und ein hohes öffentliches Interesse an der Schaffung von Infra-
strukturen für erneuerbare Energie besteht, ist die Ausweisung von Bauland dringend erforderlich. 
Daher existiert die Null-Variante in der Praxis nicht. Durch die gute Lage an der bestehenden PV-
Freiflächenanlage ‚Mutlanger Heide‘ und der topografischen Situation an einem Südhang kommt 
auch kein alternativer Standort für die Bebauung in Frage.  

 

 Prognose bei Durchführung der Planung 
  

 Bewertung der Auswirkungen der Planung unter Berücksichtigung der Maßnahmen 

 Tiere, Pflanzen und ihre 
Lebensräume; biologi-
sche Vielfalt 

Allgemein: 

 Im Rahmen der Planung sind durch den Verlust von Wiesenflächen 
und Bäumen Habitatverluste für bestimmte Tierarten möglich, jedoch 
mit Vermeidungsmaßnahmen zu verhindern. So sind Baumfällarbei-
ten nur außerhalb der Vogelbrutzeit von Anfang Oktober bis Ende 
Februar durchzuführen und ein Reptilienschutzzaun zur Verringerung 
des Tötungsrisikos für Zauneidechsen zu errichten. Die Flora ist 
durch den Bestand an Wiesenflächen in die Planung miteinzubezie-
hen und kann durch Pflanzungen an den Rändern des Plangebiets 
ausgeglichen werden. 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde durchgeführt und 
die Ergebnisse wurden hier eingearbeitet.  
 

  Biologische Vielfalt: 

  Die biologische Vielfalt ist durch die extensive Nutzung durch Wiesen 
teilweise beeinträchtigt. Die Wiesenflächen weisen nur eine geringe 
Artenvielfalt auf, deren Verlust im gesamträumlichen Zusammenhang 
aufgefangen wird. Durch die Umsetzung der Vermeidungs- sowie 
Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets kann die Artenviel-
falt zudem positiv beeinflusst werden. 
 

 Boden / Fläche Boden: 

  Im Zuge der Erschließungs- und Bebauungsmaßnahmen werden 
kaum Eingriffe in den Boden notwendig. Einzig die Pfähle der PV-
Anlage sowie die Erschließungswege und notwendige Nebenanlagen 
Stellen Eingriffe dar. Der anfallende Ober-(Mutter-)boden soll separat 
und für eine Wiederverwertung im Plangebiet selbst bzw. zur Verfü-
gungstellung der Restmassen für die Landwirtschaft gelagert wer-
den. Damit können die wertvollen Bodenorganismen erhalten wer-
den. Durch die minimalen Eingriffe sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen des Schutzgutes zu erwarten.  
 

  Fläche: 

  Es gehen durch die Planung ca. 200 m2 unbebaute Freiflächen durch 
Versiegelung (Rammpflöcke sowie Trafostation und kleinteilige wei-
tere Versiegelung) und ca. 1,16 ha unbebaute Freiflächen durch 
Überstellung durch die PV-Anlage verloren. Dieser Wertverlust des 
Schutzgutes Fläche könnte nur durch die Entsiegelung und Renatu-
rierung anderer baulich genutzter Flächen gleichwertig ersetzt wer-
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den. Solche Flächen stehen jedoch nicht zur Verfügung. Im Hinblick 
auf flächensparendes Bauen wurde das Gebiet aber so abgegrenzt 
und die Erschließung so geplant, dass der Verbrauch an Freiflächen 
so weit wie möglich reduziert wird. Es verbleibt ein Kompensations-
defizit, welches nur schutzgutübergreifend ausgeglichen werden 
kann.   

 

 Wasser Grundwasser: 

  Kaum negativen Auswirkungen auf das Grundwasser, da keine 
Grundwasserleiter von den Baumaßnahmen betroffen sein dürften. 
Durch die Überstellung der Flächen ist von keinen lokalen Beeinträch-
tigungen der Grundwasserneubildungsrate auszugehen, weswegen 
hier keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. 
 

  Oberflächenwasser: 

  Durch die Planung ergibt sich durch die Flächeninanspruchnahme von 
ca. 200 m2 Fläche mit Versiegelung bzw. ca. 1,16 ha durch Überstel-
lung ein nur unwesentlich schnellerer Abfluss des anfallenden Re-
genwassers bei Starkregenereignissen. Daher sind keine negativen 
Beeinträchtigungen des Oberflächenwassers zu erwarten. Es ver-
bleibt jedoch ein Kompensationsdefizit, welches nur schutzgutüber-
greifend ausgeglichen werden kann.   

 Klima / Luft Luft: 

  Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima / Luft sind unter Be-
rücksichtigung der geplanten Nutzung, der Lage des Plangebietes 
und der bestehenden angrenzenden Strukturen als wenig erheblich 
einzustufen.  

Das Plangebiet lässt sich aufgrund der vorliegenden Topografie als 
Gebiet für die Frischluftproduktion bewerten. Mögliche Frisch- und 
Kaltluft kann aufgrund der geplanten offenen Bebauung der Module 
dennoch abfließen. Durch die Errichtung der FF-PVA sind keine 
nennenswerten zusätzlichen Belastungen zu erwarten, die sich auf 
die lufthygienische und lokalklimatische Situation negativ auswirken. 
Durch das Vorhaben entsteht keine Barriere, die den bodennahen 
Luftaustausch behindert und beeinträchtigt bzw. die Durchlüftung 
von umliegenden Gemeinden beeinträchtigt. Eine erhöhte 
Schadstoffbelastung, bedingt durch Zu- und Abfahrtsverkehr sind 
nicht zu erwarten, da der Verkehr durch Kfz voraussichtlich nur 
minimal erhöht wird und die Winde in der Regel zu einer guten 
Durchlüftung beitragen und entstehende Kfz-Emissionen 
abtransportieren. 

Während der baulichen Tätigkeiten sind keine klimatischen 
Auswirkungen zu erwarten. Die vorübergehende 
Flächeninanspruchnahme beschränkt sich auf Flächen, die überbaut 
werden und so gesehen den anlagebedingten Beeinträchtigungen 
zugeordnet werden. Außerhalb des Baufeldes werden keine 
zusätzlichen Flächen beansprucht.  
 

  Klima: 

  Die Versiegelung bzw. Überstellung von Flächen die bisher der Kalt-
luftproduktion dienten stellt zwar einen nicht unwesentlichen Eingriff 
in das Schutzgut dar. Erhebliche Veränderungen des Kleinklimas im 
Plangebiet und seiner Umgebung bzw. negative Auswirkungen auf 
die Umgebung sind aber nicht zu erwarten. Es verbleibt jedoch ein 
Kompensationsdefizit, welches nur schutzgutübergreifend ausgegli-
chen werden kann.   
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 Landschaftsbild / Landschaftsbild: 

 Erholung Die Inanspruchnahme von offenen Landschaftsräumen stellt für sich 
genommen eine intersubjektiv erkennbar negative Wirkung für das 
Landschaftsbild dar. Der durch die Planung betroffene Landschafts-
bereich ist jedoch durch die angrenzende PV-Freiflächenanlage anth-
ropogen geprägt. Strukturelemente sind in der Umgebung genügend 
vorhanden und grünen das Plangebiet in Richtung Osten und Westen 
ein. Die zentral im Plangebiet liegenden Baumgruppen gehen auf-
grund der Planung verloren. 

In der Planung werden die Ziele einer landschaftsverträglichen Ent-
wicklung möglichst berücksichtigt, so dass die neue Bebauung im 
Gesamtraum der umgebenden Landschaft zwar Störwirkung hervor-
rufen wird, diese jedoch durch Eingrünungsmaßnahmen abgemildert 
werden kann. Eine Fernwirkung entfaltet sich am vorgesehenen 
Standort daher nicht. Im Nahbereich tragen die Maßnahmen zur 
Durchgrünung ebenfalls zur Minderung der negativen Beeinträchti-
gungen auf das Landschaftsbild bei. 
 

  Naherholung: 

  Negative Auswirkungen der Planung auf die Belange von Freizeit und 
Erholung sind kaum zu erwarten, da der wegfallende Landschafts-
raum zwar von Spaziergängern oder sonstigen Erholungssuchenden 
genutzt wird, die Wegeinfrastruktur jedoch erhalten bleibt. Für die 
angrenzenden Naherholungspfade ergibt sich jedoch durch die an-
grenzende Bebauung eine Verminderung der Attraktivität im Nahbe-
reich. Diese Verschlechterung kann jedoch durch das attraktive We-
genetz der Umgebung abgefangen werden, sodass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen entstehen. Es verbleibt ein Kompensationsdefi-
zit, welches nur schutzgutübergreifend ausgeglichen werden kann.   
 

 Mensch und seine        
Gesundheit 

Keine wesentlichen negativen Auswirkungen hinsichtlich von Verkehr 
und Lärm, auch auf andere Siedlungsbereiche, zu erwarten, da hier 
bereits ein Solarpark an das Plangebiet angrenzt. Wohngebiete sind 
durch die Planung nicht betroffen. Die Belange der Menschen wer-
den durch die Schaffung von einer Solaranlage zur Energieerzeugung 
berücksichtigt. 
 

 Kultur- und Sachgüter Südlich des Geltungsbereichs befindet sich das archäologische Kul-
turdenkmal „Mittelalterlicher Klosterhof Kloster Gotteszell“. Die Ab-
grenzung des Geltungsbereichs wurde entsprechend gewählt, so-
dass es hier zu keinen Beeinträchtigungen kommen sollte. 
 

 Wechselwirkung zwi-
schen den Schutzgütern 

Erhebliche negative planungsrelevante Wechselwirkungen sind nicht 
vorhanden. 
 

 Sonstige Regionalplanerische Ziele und Grundsätze werden nicht beeinträch-
tigt.  
 

   

7.0 PRÜFUNG ALTERNATIVER PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

 Der Standort des Bebauungsplanes wurde bereits im Rahmen der planerischen Vorüberlegungen 
nach Abwägung der verschiedenen Gesichtspunkte als Fläche für eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage ausgewählt. Die Nähe zur bestehenden Anlage und die dadurch entstehenden 
Synergieeffekte durch eine kombinierte Ver- und Entsorgung sowie die Verfügbarkeit der Flächen 
und regionalplanerischen Restriktionen aber auch wichtige landwirtschaftliche Nutzungen der an-
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deren Flächen führen zu positiven Standortfaktoren, welche derzeit an keinem anderen Standort 
im Stadtgebiet von Schwäbisch Gmünd geboten werden können. Außerdem ist das derzeitige 
Plangebiet nur eine der beiden Vorbehaltsgebiete, welche im derzeitigen Entwurf der Regional-
planfortschreibung für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet von Schwäbisch 
Gmünd ausgewiesen sind. Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans wurden mögliche 
Flächen für PV-Anlagen geprüft und die ausgewiesenen Flächen bieten die beste Standortgunst. 
Daher wurde in diesem Rahmen bereits eine Alternativenprüfung durchgeführt. Durch die Syner-
gieeffekt wurde dann das aktuelle Plangebiet ausgewählt. Daher ist derzeit auch keine Planungsal-
ternative vorhanden. Zusätzlich wird auf die Ausführungen in Kap. 7.1 der Begründung verwiesen.  

  

8.0 VORGEHENSWEISE BEI DER DURCHFÜHRUNG DER UMWELTPRÜFUNG 

 Für die vorliegende Untersuchung liegen folgende Daten vor: 
 

 Allgemeine Daten- grund-
lagen 

▪ Katastergrundlagen des LVA Bad. - Württbg, Stand 9/2023 

 ▪ Digitales Orthophoto, Stand 2023 

  ▪ Klimaatlas Baden-Württemberg, LUBW, Juli 2006 

  ▪ Landesentwicklungsplan 2002, Bad.-Württbg. 

  ▪ Naturräumliche Gliederung Deutschlands, Blatt Nr. 171 

  ▪ Regionalplan der Region Ostwürttemberg vom 08.01.1998 

  ▪ Topografische Karte M 1:25.000, LVA Bad.-Württbg. 

  ▪ Flächennutzungsplan vom 22.12.2011. 

  ▪ Geologische Übersichtskarte 7124 Baden-Württemberg 1:25.000, 
Blatt 7124 Schwäbisch-Gmünd-Nord von 1993 

  ▪ Ökokonto-Verordnung BW (ÖKVO) vom 19.12.2010 

  ▪ Bewertungsmodell Baden-Württemberg für die Bewertung von 
Eingriffen in der Bauleitplanung (Teil A), LFU Fassung 10/2005 

  ▪ Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit, Leitfaden 
Nr.23, LUBW, Stand 2010 

 Gebietsbezogene Grund-
lagen 

▪ Bestandsaufnahme für die Bewertung der Eingriffe, LKP April 
2024 

  ▪ Bebauungsplan-Entwurf „Solarpark Mutlanger Heide Erweite-
rung“, LKP vom 23.09.2024  

  ▪ Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung als Anlage 2, bearbeitet 
vom Büro stadtlandingenieure, 06.12.2023 

  ▪ Erhebungen bei Fachämtern zu den Themen Bodenfunktionen 
usw. 

 Methodik Grundsätzlich wird im Rahmen der Umweltprüfung zu den einzelnen 
Schutzgütern, die auf Grundlage der Bestandserhebungen ermittelte 
Empfindlichkeit bzw. Schutzwürdigkeit im Untersuchungsraum des 
Vorhabens den möglichen Projektwirkungen als sogenannte ökologi-
sche Risikoanalyse gegenübergestellt. Dadurch werden mögliche ne-
gative Umweltauswirkungen bzw. –risiken durch das Vorhaben darge-
stellt und können abschließend bewertet und miteinander verglichen 
werden. Die Risikoabschätzung erfolgt daher grundsätzlich auf Basis 
von Annahmen bzw. einer „worst-case“-Betrachtung, um eine mög-
lichst reale Beurteilung und Planungssicherheit zu gewährleisten. 

  Die verwendeten Methoden sind fachlich üblich und anerkannt. 

  Die Bewertung möglicher Auswirkungen auf die im Umweltbericht zu 
behandelnden Schutzgüter erfolgt gemäß den o.g. Unterlagen für die 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der LUBW. 

  Bei der Gesamtwirkungsabschätzung unter Berücksichtigung aller Kri-
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terien ist festzustellen, dass dies nur bedingt durch eine einfache Ver-
rechnung der Einzelbewertungen möglich ist. Deshalb wird die Ge-
samtbewertung in der Regel ergänzend und im Hinblick auf die Rah-
menbedingungen verbal-argumentativ durchgeführt. 

 Schwierigkeiten und feh-
lende Erkenntnisse 

Schwierigkeiten bzw. Kenntnislücken sind bei der Bearbeitung des 
Umweltberichts nicht aufgetreten. 

   

9.0 MONITORING 

 Im Rahmen des Monitoring gemäß § 4c BauGB ist die Stadt verpflichtet, die erheblichen Auswir-
kungen der Planung zu überwachen, um insbesondere schon frühzeitig unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfe zu schaffen. 
Würden die im Bebauungsplan festgelegten Maßnahmen nicht oder nur unzureichend durchge-
führt, wäre die Planung mit erheblichen Umweltwirkungen verbunden. 

 Im Hinblick auf die vorgesehenen Maßnahmen im Zusammenhang mit den ermittelten Umwelt-
auswirkungen bei den Schutzgütern Boden / Fläche, Wasser, Klima / Luft sowie Landschaftsbild / 
Erholung sind die Schutzmaßnahmen des Bodens sowie die Umsetzung der Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen mit Pflanzungen von Hecken- und Saumstrukturen als Eingrünung und 
Erhaltung der extensiven Wiesenflächen (Textteil Ziff. 1.8, 1.9 & 1.10) sowie der Erhalt des als 
Pflanzbindung gesicherten Baumes (Textteil Ziff. 1.11)  zu überprüfen. Ferner ist auch die Ver-
meidungsmaßnahme zum Artenschutz zu prüfen.  

 Die Durchführung und Wirkung der Maßnahmen ist von der Stadt erstmalig ein Jahr nach 
Rechtskraft des Bebauungsplanes bzw. nach Fertigstellung der Erschließung sowie erneut nach 
jeweils weiteren 3 Jahren durch Ortsbesichtigung zu überprüfen. Dabei sind insbesondere die 
Pflanzgebote und die Pflanzbindung der Grünstrukturen sowie die SPE-Fläche zu prüfen. Die je-
weiligen Ergebnisse des Monitorings durch die Stadt Schwäbisch Gmünd sind gemäß den oben 
dargelegten Zeiträumen der unteren Naturschutzbehörde entsprechend mitzuteilen.  

  
 

10.0 ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT  

 Das Bebauungsplangebiet stellt eine für die weitere Energiewende von Schwäbisch Gmünd 
wichtige Fläche dar und schafft die Voraussetzungen für die Ausweisung von Flächen für eine 
Photovoltaik-Freiflächenanlage. Die neu auszuweisende Sondergebietsfläche – Photovoltaikanla-
ge – hat eine Größe von ca. 3,1 ha. Die vorgesehene Bauform mit maximalen Konstruktionshö-
hen der Module und Trafostation von 3,00 m fügt sich durch den Solarpark Mutlanger Heide in 
die bestehende Struktur ein. Das Straßen- und Leitungsnetz muss nur unwesentlich verändert 
werden. 

 Erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs.4 BauGB, die sich aus der vorliegenden 
Bebauungsplanung ergeben, sind nicht zu erwarten. In Bezug auf Beeinträchtigungen ist das 
Schutzgut Boden / Fläche sowie das Schutzgut Landschaftsbild / Erholung zu nennen. Die Ver-
schlechterung der Bestandssituation kann nur durch schutzgutübergreifende Maßnahmen kom-
pensiert werden. Jedoch sind diese Beeinträchtigungen aufgrund der minimalen Eingriffe insge-
samt eher gering. 

 Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung anerkannter Beurteilungs-
maßstäbe bewertet. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung sowie zum Ausgleich werden im 
Umweltbericht dargestellt. Dabei reichen die Maßnahmen über Empfehlungen zu sparsamem 
und schonendem Umgang mit Grund und Boden bis zur Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. 
Unter Anderem sind dies: 

 - Pflanzgebot zur naturnahen Ausgestaltung des angrenzenden Waldstücks. 

- Pflanzgebot zur Ergänzung von Heckenstrukturen. 

- SPE-Fläche zur Erhaltung der Extensivwiese im Bereich der PV-Freiflächenanlage. 

- Vermeidungsmaßnahme mit einem Reptilienschutzzaun zur Tötungsvermeidung von Zau-
neidechsen. 
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 Der Verlust von Boden und Bodenfunktionen in Verbindung mit den negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser kann durch entsprechende Maßnahmen und Verhaltensweisen sowie 
durch eine möglichst gering gehaltene Versiegelung reduziert werden. Dabei bleiben jedoch ge-
wisse Beeinträchtigungen bestehen, die durch Schutzgut übergreifende Maßnahmen vollständig 
reduziert werden können. Auch beim Schutzgut Landschaftsbild / Erholung werden Maßnahmen 
zur landschaftlichen Verbesserung festgesetzt. Dabei bleiben jedoch auch hier Beeinträchtigun-
gen bestehen, die durch Schutzgut übergreifende Maßnahmen vollständig reduziert werden kön-
nen. Für die Wirksamkeit ist in jedem Fall das vorgesehene Monitoring-Konzept umzusetzen. 

 Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der gesamten Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der naturschutzfachlichen Verluste durch die ge-
plante Ausweisung der PV-Freiflächenanlage keine nachhaltig negativen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind. Ggf. nicht ganz auszugleichende Umweltbelange sind gegenüber den öffentlichen 
Belangen zur dringend erforderlichen Schaffung dieser Flächen zur nachhaltigen Energieerzeu-
gung zurückzustellen. Siehe dazu auch die Ausführungen in Kap. 5.0, Seite 10 bis 12 dieser Be-
gründung mit Umweltbericht. 
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TABELLEN 

11.1      TABELLE 1:  ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DIE  
  UNTERSUCHTEN SCHUTZGÜTER 
 

 Schutzgüter der Umweltprüfung 
- Leitparameter und Wirkungspfade 

Beurteilung möglicher Umwelt-  
auswirkungen und Umweltrisiken 

  baubedingt anlagen-
bedingt 

nutzungs- 
bedingt 

Gesamtbe- 
urteilung 1 

 1. Menschen     -11 

  - Lärm -1 -1 -1 -1 

  - Luftqualität -1 -1 -1 -1 

  - Erholung und Freizeit -1 -1 -1 -1 

 2. Pflanzen und Lebensräume     -11 

  - Lebensraumverlust -1 -1 -1 -1 

 3. Tiere      -21 

  - Lebensraumverlust/-beeinträchtigung -3 -2 -1 -2 

  - Biotopvernetzung -1 -1 -1 -1 

 4. Biologische Vielfalt -2 -2 -2   -21 

 5. Boden / Fläche -2 -2 -1  -21 

 6. Wasser     -11 

  - Grundwasser -1 -1 -1 -1 

  - Oberflächengewässer 0 0 0 0 

 7. Klima und Luftaustausch -1 -2 -1  -11 

 8. Kultur und Sachgüter -1 -1 -1   -11 

 9. Landschaftsbild -2 -2 -2  -21 

 10. Wechselwirkungen -1 -1 -1  -11 

 1) Ausgleich berücksichtigt 

 

 Erläuterung der Bewertungsstufen und -symbole 

 negative Auswirkungen positive Auswirkungen 

 sehr hoch - 5   

 hoch - 4 bedingt positiv  + 

 mittel - 3 positiv ++ 

 gering - 2 sehr positiv +++ 

 sehr gering - 1   
 

 Die negativen Eingriffswirkungen können nur durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen sowie der geplanten Ersatzmaßnahme E 1 und weitere noch abzustim-
mende Ersatzmaßnahmen vollständig ausgeglichen werden.  
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11.2      TABELLE 2:  EINGRIFFS-/AUSGLEICHSBEWERTUNG – SCHUTZGUT PFLANZEN / TIERE 

                        auf Grundlage von Anlage 2 zu § 8 Ökokonto-Verordnung Bad.-Württ.bg.(ÖKVO) vom 19.12.2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung Anlage 1

Bewertung Schutzgut Pflanzen/Tiere
auf Grundlage von Anlage 2 zu § 8 Ökokonto-Verordnung Bad.-Württ.bg.(ÖKVO) vom 19.12.2010

BPL Solarpark Mutlanger Heide Erweiterung

Ziffer Biotopwert Fläche ÖP Biotopwert Fläche ÖP

Typ-Nr. Bewertung +/- Wert + Wert - mind. normal max. Bestand m² Bestand Planung m² Planung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.0 Bestand
1.1 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte extensiv bewirtsch. 0 0 8 13 19 15 30048 450720
1.2 45.10b Bäume auf mittelwertigen Biotoptypen* 3 St à 50 cm 0 3 6 6 150 900
1.3 45.20b Baumgruppen auf mittelwertigen Biotoptypen* 0 3 6 6 880 5280
1.4 60.25 Grasweg 6 6 63 378

2.0 Planung
2.1 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte wie 1.1 Bestand 0 8 13 15 28232 423473
2.2 35.12 Mesophytische Saumvegetation 0 0 11 19 25 19 985 18715
2.3 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 0 0 10 14 16 14 1465 20503
2.4 45.10-30b Bäume auf mittelwertigen Biotoptypen* 1 St à 90 cm wie 1.2 Bestand 0 0 3 6 6 90 540
2.5 60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche 1 1 200 200
2.6 60.25 Grasweg 6 6 110 660

Summe 30.991 457.278 30.991 464.091

* Die Bewertung dieser Biotoptypen erfolgt separat von der Flächenbilanzierung! Bilanzwert Bestand 457.278 ÖP
Bilanzwert Planung 464.091 ÖP
Differenz 6.813 ÖP

Biotoptyp Auf-/abwertende Attribute Bewertung Fein-/Planungsmodu

Bezeichnung
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11.3      TABELLE 3:  EINGRIFFS-/AUSGLEICHSBEWERTUNG –SCHUTZGUT BODEN 

                        auf Grundlage von Anlage 2 zu § 8 Ökokonto-Verordnung Bad.-Württ.bg.(ÖKVO) vom 19.12.2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung Anlage 2

Bewertung Schutzgut Boden
auf Grundlage von Anlage 2 zu § 8 Ökokonto-Verordnung Bad.-Württ.bg.(ÖKVO) vom 19.12.2010

BPL Solarpark Mutlanger Heide Erweiterung

Ziffer Flst.Nr./

Bereich vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher nachher

1.0 Bestand
1.1.1 Wiese 30.048 0 2,5 0 2,5 0 2,5 0 0 0 2,500 0,000 300.480 0
1.1.2 Bauminseln 880 0 1,5 0 2,5 0 2,5 0 0 0 2,167 0,000 7.627 0
1.1.2 Grasweg 63 0 1,5 0 2,5 0 2,5 0 0 0 2,167 0,000 546 0

2.0 Planung
2.1 PV-Anlage
2.1.1 versiegelt 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0
2.1.2 Grasweg 0 110 0 1,5 0 2,5 0 2,5 0 0 0,000 2,167 0 953
2.1.3 Wiese 0 28.232 0 2,5 0 2,5 0 2,5 0 0 0,000 2,500 0 282.315
2.1.4 Waldtrauf 0 2.450 0 2,5 0 2,5 0 2,5 0 0 0,000 2,500 0 24.495

Gesamtwert 30.991 30.991 308.653 307.763

Differenz -889 ÖP

Abkürzungen: NATBOD = Natürliche Bodenfruchtbarkeit, AKIWAS = Ausgleichkörper im Wasserkreislauf, FIPU = Filter und Puffer für Schadstoffe, SOSTA = Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

SB = Siedlungsbereich

Wertstufe GesamtFläche m² NATBOD AKIWAS FIPU (Wertstufe x 4 x Fläche)

Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen Ökopunkte ÖP

SOSTA Grund der Abstufung
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11.4      TABELLE 4:  GESAMTBEWERTUNG DER SCHUTZGÜTER 

            auf Grundlage auf Grundlage von Anlage 2 zu § 8 Ökokonto-Verordnung Bad.-Württ.bg.(ÖKVO) vom 19.12.2010  
           sowie der Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in der Bauleitplanung der LFU Baden-Württemberg vom Oktober 2005 

 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung Anlage 3

Gesamtbewertung der Schutzgüter
auf Grundlage der Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in der Bauleitplanung der LfU Baden-Württemberg vom Oktober 2005 

sowie von Anlage 2 zu § 8 Ökokonto-Verordnung Bad.-Württ.bg.(ÖKVO) vom 19.12.2010

BPL Solarpark Mutlanger Heide Erweiterung

Stufe Wert Bedeutung

Bestand Fläche Bewertung Planung Fläche Bewertung Bestand Fläche Bewertung Planung Fläche Bewertung Bestand Fläche Bewertung Planung Fläche Bewertung

[m²] [ÖP] [m²] [ÖP] [m²] [ÖP] [m²] [ÖP] [m²] [ÖP] [m²] [ÖP]

A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 besondere

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 4 0 0 0 0 Außenbereichsfl. 30.991 123.964 Grünfl. + Solar 30.791 123.164 Bauminseln 880 3.520 Waldtrauf 2.450 9.798 besondere

0 0 0 0 Neigung zw. 2+5° 0 0 Neigung zw. 2+5° 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bc 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 Wiesenflächen 30.048 105.168 Wiesenflächen 16.689 58.410 allgemeine

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solarmodule 11.543 34.629 allgemeine

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cd 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 Grasweg 63 158 Grasweg 110 275 allgemeine

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 2 Oberkeuper 30.991 61.982 Oberkeuper 30.791 61.582 0 0 0 0 0 0 0 0 geringe

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 geringe

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 1 0 0 versiegelt 200 200 0 0 versiegelt 200 200 0 0 versiegelt 200 200 geringe

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fläche/Wert 30.991 61.982 30.991 61.782 30.991 123.964 30.991 123.364 30.991 108.846 30.991 103.312

-200 ÖP -600 ÖP -5.534 ÖP

Übertrag von Anlage 1 Schutzgut Biotope Defizit / Überschuss 6813 Ökopunkte
Übertrag von Anlage 2 Schutzgut Boden Defizit / Überschuss -889 Ökopunkte

Landschaftsbild / Erholung

Defizit / Überschuss

Klima/Luft

Kompensation Defizit / Überschuss Defizit / Überschuss

Wasser
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„Solaƌpaƌk MutlaŶgeƌ Heide EƌǁeiteƌuŶg ŵit eiŶeŵ optioŶaleŶ BatteƌiespeiĐheƌ“ 

Spezielle aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐhe PƌüfuŶg 
 

Seite Ϯ 

ϭ. ARTENSCHUTZRECHTLICHE RELEVANZUNTERSUCHUNG 
VorďeŵerkuŶgeŶ 
Die BüƌgeƌEŶeƌgie‐StaufeƌlaŶd eG ďeaďsiĐhtigt, iŶ deƌ GeŵeiŶde MutlaŶgeŶ die 
ďauplaŶuŶgsƌeĐhtliĐheŶ VoƌaussetzuŶgeŶ füƌ die EƌǁeiteƌuŶg eiŶeƌ ďeƌeits ďeste‐
heŶdeŶ FƌeifläĐheŶ‐PhotoǀoltaikaŶlage zu sĐhaffeŶ.  

EiŶ Voƌaďzug deƌ PlaŶuŶg ǀoŵ Ϭϲ.Ϭϵ.ϮϬϮϯ liegt ǀoƌ. AďgeseheŶ ǀoŶ deŶ zǁei Ge‐
hölzgƌuppeŶ iŵ )eŶtƌuŵ des GeltuŶgsďeƌeiĐhs uŶd dƌei EiŶzelďäuŵeŶ iŵ Ŷöƌdli‐
ĐheŶ BeƌeiĐh ǁiƌd aussĐhließliĐh GƌüŶlaŶd üďeƌplaŶt. 

 

 
Aďď. ϭ: AussĐhŶitt aus der VorplaŶuŶg der Stadtǁerke GŵüŶd ǀoŵ Ϭ6.Ϭ9.ϮϬϮϯ 
 

Iŵ RahŵeŶ des GeŶehŵiguŶgsǀeƌfahƌeŶs ist auĐh eiŶe PƌüfuŶg deƌ aƌteŶsĐhutz‐
ƌeĐhtliĐheŶ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG füƌ ďestiŵŵte Tieƌ‐ uŶd 
PflaŶzeŶaƌteŶ eƌfoƌdeƌliĐh. Hieƌzu zähleŶ die euƌopaƌeĐhtliĐh stƌeŶg gesĐhützteŶ 
AƌteŶ ŶaĐh AŶhaŶg IV deƌ FFH‐RiĐhtliŶie soǁie die euƌopäisĐheŶ VogelaƌteŶ.  

IŶ eiŶeŵ eƌsteŶ SĐhƌitt ǁuƌde eiŶe aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐhe ReleǀaŶzuŶteƌsuĐhuŶg 
;RelUsͿ ŵit deƌ IdeŶtifizieƌuŶg des plaŶuŶgsƌeleǀaŶteŶ AƌteŶspektƌuŵs uŶd deƌ 
BeŶeŶŶuŶg des zusätzliĐheŶ UŶteƌsuĐhuŶgsďedaƌfs duƌĐhgefühƌt.  

Füƌ die BeǁeƌtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG siŶd iŶ eiŶeŵ 
zǁeiteŶ SĐhƌitt die EƌgeďŶisse deƌ RelUs uŶd deƌ SoŶdeƌuŶteƌsuĐhuŶgeŶ iŶ die aď‐
sĐhließeŶde spezielle aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐhe PƌüfuŶg ;saPͿ ŵit eiŶgeflosseŶ. 
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Spezielle aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐhe PƌüfuŶg 
 

Seite ϯ 

BestaŶdssituatioŶ 
UŶteƌsuĐhuŶgsƌauŵ  
Deƌ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh ƌeleǀaŶte BestaŶd aŶ LeďeŶsƌauŵstƌuktuƌeŶ ǁuƌde aŵ 
ϭϲ.Ϭϯ.ϮϬϮϯ ŵittels eiŶeƌ ÜďeƌsiĐhtsďegehuŶg des GeläŶdes uŶd deƌ aŶgƌeŶzeŶ‐
deŶ FläĐheŶ eƌfasst.  

 

 
Aďď. Ϯ:KerŶuŶtersuĐhuŶgsrauŵ uŶd GeltuŶgsďereiĐh ;rotͿ ŵit Luftďild ;LUBW‐OŶliŶe‐Kar‐
teŶǀieǁerͿ 
 

Deƌ UŶteƌsuĐhuŶgsƌauŵ ǁiƌd ǀoŶ eǆteŶsiǀ ďeǁiƌtsĐhafteteŵ GƌüŶlaŶd doŵiŶieƌt. 
Iŵ NoƌdosteŶ ďefiŶdeŶ siĐh zǁei kleiŶe ǁasseƌgefüllte KleiŶstgeǁässeƌ 
;ƌd. Ϯ ŵ ǆ Ϯ ŵͿ, HeĐkeŶzüge ;u.a. FeldahoƌŶ, SĐhlehe, RoseŶ, LigusteƌͿ uŶd eiŶe 
ǀoŶ GƌäseƌŶ doŵiŶieƌte Mulde, die als RegeŶƌüĐkhalteďeĐkeŶ fuŶgieƌt. Iŵ OsteŶ 
fiŶdeŶ siĐh eiŶe gƌößeƌe Gehölzgƌuppe ;u.a. VogelkiƌsĐhe, SpitzahoƌŶ, WeideͿ uŶd 
zeŶtƌal iŵ UŶteƌsuĐhuŶgsƌauŵ zǁei ǁeiteƌe ŵit zuŵ Teil hoĐh geǁaĐhseŶeŶ Bäu‐
ŵeŶ ;u.a. VogelkiƌsĐhe, Weide, SpitzahoƌŶ, HaiŶďuĐheͿ. 

AŶsĐhließeŶd aŶ deŶ KeƌŶuŶteƌsuĐhuŶgsƌauŵ liegt ŶöƌdliĐh die ďesteheŶde Fƌei‐
fläĐheŶ‐PhotoǀoltaikaŶlage deƌ Büƌgeƌ‐EŶeƌgie‐StaufeƌlaŶd eG, ǁestliĐh uŶd öst‐
liĐh gƌeŶzt eiŶ MisĐhǁald aŶ. Iŵ SüdeŶ ďefiŶdet siĐh eiŶ asphaltieƌteƌ LaŶdǁiƌt‐
sĐhaftsǁeg ŵit ďegleiteŶdeƌ FeldheĐke. 

Die Gehölze iŶŶeƌhalď des VoƌhaďeŶďeƌeiĐhs siŶd ǀital uŶd ǀoŶ juŶgeŶ ďis ŵittle‐
ƌeŶ Alteƌs. KleiŶe BauŵhöhleŶ siŶd aussĐhließliĐh iŵ östliĐheŶ BeƌeiĐh aŶ ǁeŶigeŶ 
GehölzeŶ eƌsiĐhtliĐh. Diese stelleŶ poteŶtielle Nistplätze füƌ kleiŶe höhleŶďƌü‐
teŶde VogelaƌteŶ ;u.a. KohlŵeiseͿ uŶd SoŵŵeƌƋuaƌtieƌe füƌ Fledeƌŵäuse daƌ. 
VeƌeiŶzelt koŶŶteŶ iŵ Geäst Nesteƌ ǀoŶ FƌeiďƌüteƌŶ ;z.B. Aŵsel, MöŶĐhsgƌasŵü‐
ĐkeͿ eŶtdeĐkt ǁeƌdeŶ. 

GƌuŶdsätzliĐh eigŶeŶ siĐh alle Gehölze iŶŶeƌhalď des PlaŶgeďietes als FoƌtpflaŶ‐
zuŶgsstätte füƌ Fƌeiďƌüteƌ. Mit SiĐheƌheit ǁeƌdeŶ die WieseŶfläĐheŶ als auĐh die 
GehölzstƌuktuƌeŶ ǀoŶ deƌ AǀifauŶa uŶd ǀoŶ FledeƌŵäuseŶ eďeŶso zuƌ NahƌuŶgs‐
suĐhe uŶd Jagd ďeaŶspƌuĐht. 
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AufgƌuŶd deƌ ƌelatiǀ geƌiŶgeŶ FläĐheŶgƌöße deƌ Wiese uŶd deƌ stöƌeŶdeŶ uŵge‐
ďeŶdeŶ KulisseŶ ;u.a. Gehölze, SiedluŶgsƌaŶdͿ ist ŶiĐht ŵit eiŶeŵ BƌutǀoƌkoŵŵeŶ 
ǀoŶ ďodeŶďƌüteŶdeŶ VogelaƌteŶ des OffeŶlaŶdes ;z.B. FeldleƌĐheͿ iŶŶeƌhalď des 
VoƌhaďeŶďeƌeiĐhs zu ƌeĐhŶeŶ.  

Geďäude, ǁelĐhe ǀoŶ FledeƌŵäuseŶ uŶd deƌ AǀifauŶa als FoƌtpflaŶzuŶgsstätte 
uŶd LeďeŶsƌauŵ geŶutzt ǁeƌdeŶ köŶŶteŶ, siŶd iŵ PlaŶgeďiet ŶiĐht ǀoƌhaŶdeŶ. 

Das zuŵ BegehuŶgszeitpuŶkt tƌoĐkeŶliegeŶde RegeŶƌüĐkhalteďeĐkeŶ stellt keiŶeŶ 
LeďeŶsƌauŵ füƌ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh ƌeleǀaŶte FisĐhe, MolluskeŶ, LiďelleŶ uŶd 
deŶ Biďeƌ daƌ. Nuƌ kleiŶfläĐhig siŶd eiŶzelŶe FeuĐhtezeigeƌ ;u.a. Caƌeǆ‐speĐ.Ϳ ǀoƌ‐
haŶdeŶ. EiŶe NutzuŶg ǀoŶ AŵphiďieŶ zuƌ FoƌtpflaŶzuŶg ;u.a. Eƌdkƌöte, Gelď‐
ďauĐhuŶkeͿ ist je ŶaĐh Daueƌ des WasseƌstaŶds deŶkďaƌ. Die zǁei kleiŶeŶ ǁasseƌ‐
gefüllteŶ KleiŶstgeǁässeƌ iŵ NoƌdosteŶ ǁaƌeŶ zu BegehuŶgszeit ŵit Wasseƌ ge‐
füllt. Diese ďieteŶ eďeŶfalls PoteŶtial uŵ als LeďeŶsƌauŵ füƌ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh 
ƌeleǀaŶte AŵphiďieŶ ;u.a. GelďďauĐhuŶkeͿ zu dieŶeŶ. 

Die zuŵ Teil ďesoŶŶte Gehölzgƌuppe iŵ OsteŶ des GeltuŶgsďeƌeiĐhs ǁeist eiŶeŶ 
KƌoŶeŶsĐhluss zuŵ ǁeiteƌ östliĐheŶ aŶgƌeŶzeŶdeŶ MisĐhǁald. Diese uŶd deƌ aŶ‐
geďuŶdeŶe WaldƌaŶd ďieteŶ zusaŵŵeŶ ƌeiĐhliĐh NahƌuŶgsaŶgeďote ;fƌüĐhtetƌa‐
geŶde StƌäuĐheƌͿ uŶd WiŶteƌƌuheplätze füƌ die Haselŵaus. Mit deŶ ǀoƌgefuŶde‐
ŶeŶ LeďeŶsƌauŵstƌuktuƌeŶ kaŶŶ ǀoŶ eiŶeŵ HaselŵausǀoƌkoŵŵeŶ ausgegaŶgeŶ 
ǁeƌdeŶ.  

NutzuŶgs‐ uŶd stƌuktuƌďediŶgt ist eiŶ AuftƌeteŶ ǀoŶ selteŶeŶ PflaŶzeŶaƌteŶ uŶ‐
ǁahƌsĐheiŶliĐh. DahiŶgegeŶ ist eiŶ VoƌkoŵŵeŶ ǀoŶ esseŶtielleŶ FutteƌpflaŶzeŶ 
;z.B. gƌoßeƌ WieseŶkŶopfͿ ǀoŶ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh ƌeleǀaŶteŶ Tag‐ uŶd NaĐhfal‐
teƌŶ ;z.B. DuŶkleƌ WieseŶkŶopf‐AŵeiseŶďläuliŶgͿ üďeƌ die koŵŵeŶde Vegetati‐
oŶspeƌiode auf deŶ WieseŶfläĐheŶ uŶd deƌeŶ RaŶdďeƌeiĐheŶ soǁie iŶŶeƌhalď des 
RegeŶƌüĐkhalteďeĐkeŶs duƌĐhaus deŶkďaƌ.  

BediŶgt duƌĐh deŶ fƌüheŶ BegehuŶgszeitpuŶkt ǁaƌeŶ )auŶeideĐhseŶsiĐhtuŶgeŶ 
aŵ StaŶdoƌt ŶiĐht zu eƌǁaƌteŶ. EŶtlaŶg deƌ ǀieleŶ ďesoŶŶteŶ LeďeŶsƌauŵstƌuktu‐
ƌeŶ ;u.a. SĐhotteƌǁeg, DoppelstaďŵatteŶzauŶ, RudeƌalfläĐheŶ, Wiese, GehölzƌäŶ‐
deƌͿ liegt eiŶ esseŶtielles kleiŶƌäuŵiges Mosaik aus tƌoĐkeŶǁaƌŵeŶ StƌuktuƌeŶ 
ǀoƌ, ǁelĐhe eiŶ AƌtǀoƌkoŵŵeŶ daueƌhaft heƌǀoƌďƌiŶgeŶ köŶŶte.  

VoƌkoŵŵeŶ ǁeiteƌeƌ ƌeleǀaŶteƌ ReptilieŶaƌteŶ ;z.B. SĐhliŶgŶatteƌͿ ŵit ǁeitaus 
höheƌeŶ LeďeŶsƌauŵaŶspƌüĐheŶ ǁeƌdeŶ aufgƌuŶd deƌ ƌelatiǀ geƌiŶgeŶ Flä‐
ĐheŶaďŵessuŶgeŶ ŵit geeigŶeteŶ LeďeŶsƌauŵstƌuktuƌeŶ ausgesĐhlosseŶ. 

LeďeŶsƌauŵstƌuktuƌeŶ ǀoŶ ƌeleǀaŶteŶ totholzďeǁohŶeŶdeŶ KäfeƌaƌteŶ ;Eƌeŵit, 
HeldďoĐk, AlpeŶďoĐkkäfeƌͿ siŶd iŵ ǀoƌhaŶdeŶeŶ BauŵďestaŶd aufgƌuŶd seiŶes 
AƌteŶiŶǀeŶtaƌs uŶd des ƌelatiǀ geƌiŶgeŶ Alteƌs ŶiĐht ǀoƌhaŶdeŶ.  

 

Näheƌes Uŵfeld 

Noƌd:   ďesteheŶde FƌeifläĐheŶ‐PhotoǀoltaikaŶlage, MutlaŶgeŶ 

Süd:   WieseŶ, Stƌeuoďst, Feldgehölze, SĐhǁäďisĐh GŵüŶd 

Ost:   Wald, SĐhießtalsee, Geǁeƌďegeďiet 

West:   Wald, WieseŶ, SĐhǁäďisĐh GŵüŶd 
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PlaŶuŶgsreleǀaŶte ArteŶgruppeŶ 
AufgƌuŶd fehleŶdeƌ LeďeŶsƌauŵstƌuktuƌeŶ kaŶŶ iŵ VoƌhaďeŶďeƌeiĐh eiŶ ǀoƌkoŵ‐
ŵeŶ deƌ ŵeisteŶ iŶ BadeŶ‐Wüƌtteŵďeƌg heiŵisĐheŶ AŶhaŶg IV AƌteŶ deƌ 
FFH‐RiĐhtliŶie uŶd deƌ euƌopäisĐheŶ VogelsĐhutzƌiĐhtliŶie ausgesĐhiedeŶ uŶd so‐
ŵit auĐh eiŶe BeƌühƌuŶg deƌ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐheŶ VeƌďotstatďestäŶde ausge‐
sĐhlosseŶ ǁeƌdeŶ.  

AussĐhließliĐh Fledeƌŵäuse, Vögel, AŵphiďieŶ, die )auŶeideĐhse, die Haselŵaus 
soǁie Tag‐ uŶd NaĐhtfalteƌ köŶŶeŶ aufgƌuŶd ǀoƌhaŶdeŶeƌ LeďeŶsƌauŵstƌuktuƌeŶ 
als plaŶuŶgsƌeleǀaŶt ďeŶaŶŶt ǁeƌdeŶ. Füƌ diese eƌfolgt eiŶe ǁeiteƌgeheŶde Be‐
tƌaĐhtuŶg iŶ deŶ ŶaĐhfolgeŶdeŶ KapitelŶ.  

 

Weiterer UŶtersuĐhuŶgsďedarf 
)uƌ aďsĐhließeŶdeŶ BeuƌteiluŶg deƌ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐheŶ VeƌďotstatďestäŶde 
geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG ǁuƌdeŶ füƌ Vögel uŶd )auŶeideĐhseŶ zusätzliĐhe UŶteƌsu‐
ĐhuŶgeŶ iŵ Fƌühjahƌ uŶd Soŵŵeƌ ϮϬϮϯ eƌfoƌdeƌliĐh. Iŵ RahŵeŶ deƌ EƌheďuŶgeŶ 
ǁuƌde auĐh auf eiŶ ŵögliĐhes VoƌkoŵŵeŶ ǀoŶ selteŶeŶ PflaŶzeŶaƌteŶ odeƌ es‐
seŶtielleŶ FutteƌpflaŶzeŶ ǀoŶ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh ƌeleǀaŶteŶ Tag‐ uŶd NaĐhfal‐
teƌŶ, soǁie auf HiŶǁeise ďeƌeits ausgesĐhlosseŶeŶ AƌteŶ ;z.B. SĐhliŶgŶatteƌͿ ge‐
aĐhtet. 

 

 

Ϯ. SONDERUNTERSUCHUNGEN 
 

SoŶderuŶtersuĐhuŶg Vögel 
Methodik 
)uƌ ǀollstäŶdigeŶ EƌfassuŶg des BƌutǀogeliŶǀeŶtaƌs ǁuƌdeŶ iŶsgesaŵt füŶf Bege‐
huŶgeŶ iŶ deƌ Bƌutǀogelpeƌiode ϮϬϮϯ duƌĐhgefühƌt ;ϭϲ.Ϭϯ., ϭϵ.Ϭϰ., Ϯϱ.Ϭϰ., ϭϲ.Ϭϱ., 
ϭϱ.Ϭϲ.Ϳ. Die WitteƌuŶg ǁaƌ aŶ alleŶ TeƌŵiŶeŶ zuƌ BeoďaĐhtuŶg deƌ AǀifauŶa güŶs‐
tig. Die BƌutǀogelkaƌtieƌuŶg eƌfolgte ŶaĐh deŶ MethodeŶstaŶdaƌds füƌ Reǀieƌkaƌ‐
tieƌuŶgeŶ ŶaĐh SÜDBECK ;ϮϬϬϱͿ*. 

Die EƌfassuŶg eiŶes IŶdiǀiduuŵs aŶ eiŶeŵ StaŶdoƌt zu ǀeƌsĐhiedeŶeŶ BegehuŶgeŶ 
ŵit ƌeǀieƌaŶzeigeŶdeŵ VeƌhalteŶ ;GesaŶg, FütteƌuŶgsflüge, Nestďau, Balzflüge, ‐
ƌufe, ‐ǀeƌhalteŶͿ eƌŵögliĐht die AďgƌeŶzuŶg eiŶes ReǀieƌzeŶtƌuŵs. Die eiŶzelŶeŶ 
ReǀieƌzeŶtƌeŶ ǁeƌdeŶ iŶ TageskaƌteŶ dokuŵeŶtieƌt uŶd iŶ eiŶeƌ Bƌutǀogelkaƌte 
daƌgestellt ;siehe AŶlage ϭͿ. Alle eƌfassteŶ AƌteŶ ǁeƌdeŶ zudeŵ iŶ eiŶeƌ Vogelliste 
ŵit Status uŶd FuŶdoƌt aufgefühƌt. )usätzliĐh ǁuƌdeŶ ǁähƌeŶd deƌ Bƌutǀogelkaƌ‐
tieƌuŶgeŶ auĐh HiŶǁeise zu iŶ deƌ ReleǀaŶzuŶteƌsuĐhuŶg ausgesĐhiedeŶeŶ AƌteŶ 
gesaŵŵelt. 
*SÜDBECK, P., et al ;ϮϬϬϱͿ: MethodeŶstaŶdaƌds zuƌ EƌfassuŶg deƌ Bƌutǀögel DeutsĐhlaŶds. 
Radolfzell. 

 

EƌgeďŶisse uŶd IŶteƌpƌetatioŶ 
Iŵ RahŵeŶ deƌ UŶteƌsuĐhuŶg ǁuƌdeŶ ϯϴ AƌteŶ eƌfasst. Füƌ Ϯϱ AƌteŶ koŶŶteŶ 
BƌutƌeǀieƌzeŶtƌeŶ aďgegƌeŶzt ǁeƌdeŶ uŶd füƌ aĐht ǁeiteƌe eiŶ BƌutǀeƌdaĐht aus‐
gespƌoĐheŶ ǁeƌdeŶ. Iŵ Bƌutǀogelspektƌuŵ siŶd Fƌeiďƌüteƌ ;u.a. BuĐhfiŶk, Aŵsel, 
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GƌüŶfiŶk, GiƌlitzͿ, HöhleŶďƌüteƌ ;u.a. Kohlŵeise, Blauŵeise, Kleiďeƌ, BuŶtspeĐhtͿ 
uŶd NisĐheŶďƌüteƌ ;u.a. HausspeƌliŶg, HausƌotsĐhǁaŶzͿ zu fiŶdeŶ. Das hohe Aƌ‐
teŶspektƌuŵ kaŶŶ auf deŶ StƌuktuƌƌeiĐhtuŵ aus SiedluŶgsstƌuktuƌeŶ, Wald, Wie‐
seŶfläĐheŶ uŶd EiŶzelďäuŵe zuƌüĐkgefühƌt ǁeƌdeŶ.  

Bƌutƌeǀieƌe deƌ NisĐheŶďƌüteƌ koŶŶteŶ aussĐhließliĐh aŶ deŶ ďesteheŶdeŶ Geďäu‐
deŶ ;SiedluŶg, TƌafostatioŶeŶͿ außeƌhalď des PlaŶgeďietes aďgegƌeŶzt ǁeƌdeŶ. Iŵ 
gesaŵteŶ ŶöƌdliĐh gelegeŶeŶ SiedluŶgsƌaŶd ist hieƌ das zahlƌeiĐhe AuftƌeteŶ des 
HausspeƌliŶgs zu eƌǁähŶeŶ. Dies lässt siĐh auf die gute VeƌsoƌguŶg ǀoŶ Bƌut‐ uŶd 
NahƌuŶgsplätzeŶ duƌĐh die VoƌgäƌteŶ, deŶ WaldƌaŶd uŶd die eǆteŶsiǀeŶ BeƌeiĐhe 
;u.a. PlaŶgeďiet, FƌeifläĐheŶphotoǀoltaikaŶlage ;FFAͿͿ zuƌüĐkfühƌeŶ.  

NeďeŶ deŵ HausspeƌliŶg suĐheŶ u.a. Misteldƌossel, Staƌ, RiŶgeltauďe, KeƌŶďeißeƌ 
uŶd GƌüŶspeĐht ƌegelŵäßig dieselďeŶ SiedluŶgsstƌuktuƌeŶ zuƌ NahƌuŶgssuĐhe 
auf. EƌǁähŶeŶsǁeƌt ist das ƌegelŵäßige ďeoďaĐhteŶ ǀoŶ dƌei juŶgeŶ SpeĐhteŶ, 
ǁelĐhe aŶ deŶ GehölzeŶ deƌ VoƌgäƌteŶ iŵ SiedluŶgsƌaŶd auf NahƌuŶgssuĐhe ǁa‐
ƌeŶ. VielfaĐh koŶŶteŶ Mäuseďussaƌd uŶd Tuƌŵfalke eiŶzelŶ uŶd Paaƌǁeise auf 
Beutezug gesiĐhtet ǁeƌdeŶ, ǁas deŶ BƌutǀeƌdaĐht iŵ östliĐheŶ Wald festigt. 

EƌfƌeuliĐheƌǁeise koŶŶteŶ zǁei NeuŶtöteƌďƌutƌeǀieƌe ŶöƌdliĐh des PlaŶgeďietes 
iŵ BeƌeiĐh deƌ ďesteheŶdeŶ FFA aufgeŶoŵŵeŶ ǁeƌdeŶ. Die HeĐkeŶzüge iŶŶeƌ‐
halď uŶd aŶgƌeŶzeŶd aŶ die ďesteheŶde FFA eigŶeŶ siĐh optiŵal als LeďeŶsƌauŵ 
füƌ die Aƌt. 

Deƌ aŶgƌeŶzeŶde MisĐhǁald ŵit seiŶeŵ duƌĐhŵisĐhteŶ PflaŶzeŶǀoƌkoŵŵeŶ so‐
ǁie ǀeƌsĐhiedeŶeƌ AlteƌsstadieŶ deƌ Gehölze ďietet optiŵale HaďitatstƌuktuƌeŶ 
füƌ eiŶ ďƌeitgefäĐheƌtes AƌteŶiŶǀeŶtaƌ aŶ VögelŶ. Die hohe AŶzahl aŶ aufgeŶoŵ‐
ŵeŶeŶ HöhleŶďƌüteƌŶ ist ŵit SiĐheƌheit auf die stetige PƌäseŶz ǀeƌsĐhiedeŶeƌ 
SpeĐhtaƌteŶ ;KleiŶspeĐht, BuŶtspeĐht, GƌüŶspeĐht, SĐhǁaƌzspeĐhtͿ zuƌüĐkzufüh‐
ƌeŶ. BesoŶdeƌs eƌǁähŶeŶsǁeƌt ist die ŵehƌŵalige SiĐhtuŶg eiŶes KleiŶspeĐhtes 
südöstliĐh des VoƌhaďeŶďeƌeiĐhs. 

Die SiĐhtuŶg ǀoŶ JuŶgǀögelŶ ;u.a. NeuŶtöteƌ, EiĐhelhäheƌͿ ǁähƌeŶd deƌ BegehuŶ‐
geŶ zu deŶ )auŶeideĐhseŶ, ďestätigt die eƌfolgƌeiĐhe Bƌut eiŶzelŶeƌ AƌteŶ. 

NeŶŶeŶsǁeƌt ist die eiŶŵalige SiĐhtuŶg eiŶeƌ Gƌauaŵŵeƌ uŶd eiŶes Tƌaueƌ‐
sĐhŶäppeƌs iŵ östliĐheŶ BeƌeiĐh des PlaŶgeďietes. AufgƌuŶd deƌ eiŶŵaligeŶ SiĐh‐
tuŶg ŵüsseŶ diese als DuƌĐhzügleƌ eiŶgestuft ǁeƌdeŶ.  

Mit Gƌauaŵŵeƌ ;ǀoŵ AussteƌďeŶ ďedƌohtͿ, TƌaueƌsĐhŶäppeƌ ;staƌk gefähƌdetͿ, 
KleiŶspeĐht ;gefähƌdetͿ soǁie Goldaŵŵeƌ, HausspeƌliŶg, GaƌteŶƌotsĐhǁaŶz uŶd 
Tuƌŵfalke ;alle VoƌǁaƌŶlisteͿ, siŶd eiŶige Veƌtƌeteƌ deƌ RoteŶ Liste BadeŶ‐Wüƌt‐
teŵďeƌgs ;StaŶd ϮϬϭϵͿ iŵ uŶteƌsuĐhteŶ Rauŵ ǀeƌtƌeteŶ.  
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Taďelle ϭ: BestaŶdsliste Vögel 
VogelarteŶ BestaŶd IŶdex 

Kürzel
Status RL D RL 

BW
BNat
SĐhG

BeŵerkuŶg

Aŵsel

Turdus ŵerula

BuĐhfiŶk

FriŶgilla Đoeleďs

Blauŵeise

Parus Đaeruleus

BuŶtspeĐht

DeŶdroĐopos ŵajor

Elster

PiĐa piĐa

EiĐhelhäher

Garrulus glaŶdarius

Goldaŵŵer

Eŵďeriza ĐitriŶella

Grauaŵŵer

Eŵďeriza ĐalaŶdra
GarteŶďauŵläufer

Certhia ďraĐhydaĐtyla

GrüŶfiŶk

Chloris Đhloris

GarteŶgrasŵüĐke

Sylǀia ďoriŶ

Girlitz

SeriŶus seriŶus

GarteŶrotsĐhǁaŶz

PhoeŶiĐurus phoeŶiĐurus

GrüŶspeĐht

PiĐus ǀiridis

HausrotsĐhǁaŶz

PhoeŶiĐurus oĐhrurus

HaussperliŶg

Passer doŵestiĐus

Kohlŵeise

Parus ŵajor

KerŶďeißer

CoĐĐothraustes ĐoĐĐothraustes
Kleiďer

Sitta europaea

KleiŶspeĐht

DryoĐopus ŵiŶor

Mäuseďussard

Buteo ďuteo

Misteldrossel

Turdus ǀisĐiǀorus

MöŶĐhsgrasŵüĐke 

Sylǀia atriĐapilla

NeuŶtöter

LaŶius Đollurio

RotkehlĐheŶ

ErithaĐus ruďeĐula

RaďeŶkrähe

Corǀus ĐoroŶe

RotŵilaŶ

Milǀus ŵilǀus

RiŶgeltauďe

Coluŵďa paluŵďus

Star

StruŶus ǀulgaris

SiŶgdrossel

Turdus philoŵelos

Kď BV / N ‐ ‐ §
eiŶ BƌutǀeƌdaĐht südöstliĐh des GB aŵ WaldƌaŶd, iŶ deŶ VoƌgäƌteŶ uŶd 

iŵ ŶöƌdöstliĐheŶ BeƌeiĐh des GB auf NahƌuŶgssuĐhe

K B ‐ ‐ § eiŶige Bƌutƌeǀieƌe iŵ MisĐhǁald aŶgƌeŶzeŶd aŶ das Gď

Rt B / N ‐ ‐ §
eiŶ Bƌutƌeǀieƌ ǁestl iĐh des GB iŵ MisĐhǁald, häufig al leiŶe odeƌ 

Paaƌǁeise auf NahƌuŶgssuĐhe

Sd B ‐ ‐ § eiŶ Bƌutƌeǀieƌ iŵ NoƌdosteŶ des GB

S B / N ‐ ‐ §
Bƌutƌeǀieƌe iŵ aŶ das GB aŶgƌeŶzeŶdeŶ MisĐhǁald, häufig iŶ Tƌupps 

auf NahƌuŶgssuĐhe

eiŶ Bƌutƌeǀieƌ ǁestliĐh des GB iŵ MisĐhǁald, häufig auf DuƌĐhzug

Rŵ N ‐ ‐ §§ häufig auf Beutezug

Rk B / D ‐ ‐ §

Md B / N ‐ ‐ §
eiŶ Bƌutƌeǀieƌ iŶ deƌ Gehölzgƌuppe iŶŶeƌhalď des GB uŶd eiŶs südliĐh 

des GB iŶ deŵ HeĐkeŶzug, häufig iŶ  Tƌupps auf NahƌuŶgssuĐhe

Nt B ‐ ‐ § zǁei Bƌutƌeǀieƌe ŶöƌdliĐh des GB

R B ‐ ‐ §
eiŶ Bƌutƌeǀieƌ ŶöƌdöstliĐh iŵ GB uŶd eiŶ ǁeiteƌes südǁestliĐh 

außeƌhalď des GB

Mg B ‐ ‐ § eiŶige Bƌutƌeǀieƌe iŵ WaldƌaŶd uŶd deŶ HeĐkeŶzügeŶ

Mď BV / N ‐ ‐ §§ eiŶ BƌutǀeƌdaĐht östliĐh des GB iŵ MisĐhǁald, häufig auf Beutezug

Kl B ‐ ‐ § eiŶ Bƌutƌeǀieƌ iŵ MisĐhǁald südǁestliĐh des GB

Ks BV ϯ ϯ § eiŶ BƌutǀeƌdaĐht südöstliĐh des GB iŵ MisĐhǁald

Gü BV / N ‐ ‐ §§
eiŶ BƌutǀeƌdaĐht östliĐh des GB iŵ MisĐhǁald, häufig auf deŶ WieseŶ 

uŶd StƌeuoďstďestäŶdeŶ auf NahƌuŶgssuĐhe

Hsp B / N ‐ V §
sehƌ hohe DiĐhte aŶ BƌutƌeǀieƌeŶ eŶtlaŶg deƌ SiedluŶgsstƌuktuƌeŶ, 

häufig iŶ Tƌupps auf NahƌuŶgssuĐhe

Hrs B ‐ ‐ § eiŶige Bƌutƌeǀieƌe eŶtlaŶg deƌ SiedluŶgsstƌuktuƌeŶ

Gg B ‐ ‐ § ŵehƌeƌe Bƌutƌeǀieƌe iŵ WaldƌaŶd uŶd deŶ HeĐkeŶzügeŶ

Gr BV ‐ V § eiŶ BƌutǀeƌdaĐht iŵ östliĐheŶ BeƌeiĐh des GB iŶ deƌ Gehölzgƌuppe

Gi B ‐ ‐ § eiŶ Bƌutƌeǀieƌ ŶöƌdliĐh des GB iŵ VoƌgaƌteŶ

E N / D ‐ ‐ § häufig auf NahƌuŶgssuĐhe uŶd DuƌĐhzug

eiŶ Bƌutƌeǀieƌ aŵ RegeŶƌüĐkhalteďeĐkeŶ iŶŶeƌhalď des GB  eiŶs südliĐh 
uŶd eiŶ ǁeiteƌes ŶoƌdǁestliĐh des GB

Gď B ‐ ‐ § eiŶ Bƌutƌeǀieƌ östliĐh des GB iŵ MisĐhǁald

eiŶŵalige BeoďaĐhtuŶg iŵ östliĐheŶ BeƌeiĐh des GB

Gf B ‐ ‐ § eiŶ Bƌutƌeǀieƌ südliĐh uŶd eiŶ ǁeiteƌes östliĐh des GB

Ei BV / N / D ‐ ‐ §
eiŶ BƌutǀeƌdaĐht ǁestliĐh des GB iŵ MisĐhǁald, häufig auf 

NahƌuŶgssuĐhe uŶd DuƌĐhzug

G B ‐ V §

Ga D ‐ ‐ §

Bs B / N ‐ ‐ §
eiŶ Bƌutƌeǀieƌ östliĐh des GB iŵ MisĐhǁald, juŶge SpeĐhte häufig iŶ deŶ 

VoƌgäƌteŶ auf NahƌuŶgssuĐhe

Bŵ B ‐ ‐ § Bƌutƌeǀieƌe südliĐh uŶd ǁestliĐh des GB

A B / N ‐ ‐ §
eiŶige Bƌutƌeǀieƌe aŵ WaldƌaŶd, iŶ deŶ HeĐkeŶzügeŶ uŶd VoƌgäƌteŶ, 

häufig auf NahƌuŶgssuĐhe

B B ‐ ‐ §
eiŶ Bƌutƌeǀieƌ iŶ deƌ Gehölzgƌuppe iŶŶeƌhalď des GB uŶd ǁeiteƌe iŵ 

uŵgeďeŶdeŶ MisĐhǁald
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SĐhǁarzspeĐht

DryoĐopus ŵartius

Stieglitz

Carduelis Đarduelis

Turŵfalke

FalĐo tiŶŶuŶĐulus

TaŶŶeŶŵeise

Parus ater

TrauersĐhŶäpper

FiĐedula hypoleuĐa

WaĐholderdrossel

Turdus pilaris

WeideŶŵeise

Parus ŵoŶtaŶus

Zilpzalp 

PhyllosĐopus Đollyďita

Status
B = Bƌutǀogel  / BƌutƌeǀieƌzeŶtƌuŵ, Bǀ = BƌutƌeǀieƌzeŶtƌuŵsǀeƌdaĐht, N = NahƌuŶgsgast, D = DuƌĐhzügleƌ

BuŶdesŶatursĐhutzgesetz SoŶstiges
§ = ďesoŶdeƌs  gesĐhützte Aƌt GB = GeltuŶgsďeƌeiĐh
§§ =stƌeŶg gesĐhützte Aƌt

Rote Liste
RL BW, Rote Lis te füƌ BadeŶ‐Wüƌtteŵďeƌg ;Kƌaŵeƌ et a l . ϮϬϮϮͿ
RL D, Rote Lis te füƌ DeutsĐhlaŶd ;RǇs laǀǇ et a l . ϮϬϮϬͿ
ϭ = ǀoŵ Auss teƌďeŶ ďedƌoht ϯ = gefähƌdet R=RestƌiktioŶeŶ
Ϯ = staƌk gefähƌdet V = VoƌǁaƌŶl i s te

‐ ‐ §

Ts D ϯ Ϯ §

BV / N ‐ V §§ eiŶ BƌutǀeƌdaĐht östliĐh des GB iŵ MisĐhǁald, häufig auf Beutezug

Zi B ‐ ‐ § eiŶige Bƌutƌeǀieƌe eŶtlaŶg des WaldƌaŶdes

eiŶŵalige BeoďaĐhtuŶg iŵ östliĐheŶ BeƌeiĐh des GB

Wd B / N ‐ ‐ §
eiŶ Bƌutƌeǀieƌ östliĐh uŶd ǁestliĐh des GB iŵ MisĐhǁald, häufig auf 

NahƌuŶgssuĐhe

Wŵ B ‐ ‐ § eiŶ Bƌutƌeǀieƌ östliĐh des GB iŵ aŶgƌeŶzeŶdeŶ MisĐhǁald

eiŶŵalig iŶ kleiŶeƌ Gƌuppe auf DuƌĐhzug

Tf

Tŵ D

Sti B / N ‐ ‐ §
eiŶ Bƌutƌeǀieƌ ŶoƌdöstliĐh aŶ das GB aŶgƌeŶzeŶd, häufig iŶ kleiŶeŶ 

Tƌupps auf NahƌuŶgssuĐhe

Ssp BV ‐ ‐ § eiŶ BƌutǀeƌdaĐht ǁestliĐh des GB iŵ MisĐhǁald

 
 

 

SoŶderuŶtersuĐhuŶg ZauŶeideĐhse 
 
Methodik 
Das PlaŶgeďiet ǁuƌde dƌeiŵal ďei tƌoĐkeŶǁaƌŵeƌ WitteƌuŶg iŶ AŶlehŶuŶg aŶ die 
Methode ǀoŶ LAUFER ;ϮϬϭϰͿ* auf )auŶeideĐhseŶǀoƌkoŵŵeŶ uŶteƌsuĐht. Füƌ deŶ 
SiĐhtŶaĐhǁeis ǁeƌdeŶ die aŶgeŶoŵŵeŶeŶ LeďeŶsƌäuŵe laŶgsaŵ uŶd ƌuhig aďge‐
gaŶgeŶ. Daďei ǁeƌdeŶ die GesĐhleĐhteƌ ďestiŵŵt, das Alteƌ deƌ Tieƌe aďgesĐhätzt 
uŶd die FuŶdpuŶkte iŶ TageskaƌteŶ ǀeƌŵeƌkt. AŶsĐhließeŶd ǁeƌdeŶ deŶ ǁeƌtge‐
ďeŶdeŶ AlttieƌeŶ sogeŶaŶŶte PapieƌaktioŶsƌäuŵe ŵit eiŶeŵ Radius ǀoŶ ϭϬ ŵ ;ƌd. 
ϯϭϰ ŵ²Ϳ uŵ die FuŶdpuŶkte zugeǁieseŶ. Die ďesiedelteŶ LeďeŶsƌäuŵe ǁuƌdeŶ 
aus deƌ ÜďeƌlageƌuŶg deƌ eiŶzelŶeŶ TageskaƌteŶ ŵit deŶ PapieƌaktioŶsƌäuŵeŶ eƌ‐
stellt.  

* LAUFER H. ;ϮϬϭϰͿ: PƌaǆisoƌieŶtieƌte UŵsetzuŶg des stƌeŶgeŶ AƌteŶsĐhutzes aŵ 
Beispiel ǀoŶ )auŶ‐ uŶd MaueƌeideĐhseŶ. Aus: NatuƌsĐhutz uŶd LaŶdsĐhaftspflege 
BadeŶ‐Wüƌtteŵďeƌg BaŶd ϳϳ: ϵϰ – ϭϰϮ, S. ϭϭϵ  
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Taďelle Ϯ: BegehuŶgsterŵiŶe )auŶeideĐhseŶ 

Uhrzeit WitteruŶg

ϭ. AƌteƌfassuŶg ϭϱ.Ϭϲ.ϮϬϮϯ ϳ:ϰϱ ‐ ϵ:ϭϱ soŶŶig uŶd leiĐht 
ǁiŶdig, ϭϲ °C ‐ ϮϬ °C

Ϯ. AƌteƌfassuŶg ϮϮ.Ϭϲ.ϮϬϮϯ ϵ:ϯϬ ‐ ϭϭ:ϬϬ soŶŶig uŶd leiĐht 
ǁiŶdig, Ϯϯ °C ‐ Ϯϲ °C

ϯ. AƌteƌfassuŶg ϭϭ.Ϭϴ.ϮϬϮϯ ϴ:ϰϱ ‐ ϭϬ:ϭϱ soŶŶig uŶd leiĐht 
ǁiŶdig, ϭϴ °C ‐ Ϯϰ°C

BegehuŶgsterŵiŶe ZauŶeideĐhseŶ 
LaĐerta agilis

 
 

EƌgeďŶisse uŶd IŶteƌpƌetatioŶ 
IŶŶeƌhalď des GeltuŶgsďeƌeiĐhs ǁuƌdeŶ aŶ dƌei EƌfassuŶgstageŶ iŶsgesaŵt ǀieƌ 
)auŶeideĐhseŶ ;ϯǆ WeiďĐheŶ, ϭǆ MäŶŶĐheŶͿ gesiĐhtet ;siehe AŶlage ϮͿ.  

Aŵ ϮϮ.Ϭϲ.ϮϬϮϯ koŶŶte iŵ BeƌeiĐh deƌ südeǆpoŶieƌteŶ BösĐhuŶg des RegeŶƌüĐk‐
halteďeĐkeŶs eiŶ adultes WeiďĐheŶ ďeiŵ SoŶŶeŶ gesiĐhtet ǁeƌdeŶ. )ǁei ǁeiteƌe 
adulte WeiďĐheŶ uŶd eiŶ adultes MäŶŶĐheŶ koŶŶteŶ aŵ ϭϭ.Ϭϴ.ϮϬϮϯ aufgeŶoŵ‐
ŵeŶ ǁeƌdeŶ. Die RudeƌalǀegetatioŶ zǁisĐheŶ deŶ juŶgeŶ OďstgehölzeŶ iŵ östli‐
ĐheŶ VoƌhaďeŶďeƌeiĐh, als auĐh eŶtlaŶg des SĐhutzzauŶes deƌ ďeƌeits ďesteheŶ‐
deŶ FFA ďietet eiŶ kleiŶƌäuŵiges Mosaik aŶ esseŶtielleŶ StƌuktuƌeŶ. )udeŵ 
koŶŶte eďeŶfalls aŵ ϭϭ.Ϭϴ.ϮϬϮϯ eiŶ adultes WeiďĐheŶ ŶoƌdöstliĐh aŶgƌeŶzeŶd aŶ 
deŶ GeltuŶgsďeƌeiĐh iŵ SauŵďeƌeiĐh deƌ Gehölze gesiĐhtet ǁeƌdeŶ. 

NeďeŶ NahƌuŶgshaďitateŶ ;u.a. Gehölzsauŵ, eǆteŶsiǀe RaŶdďeƌeiĐheͿ uŶd SoŶ‐
ŶeŶplätzeŶ ;u.a. SteiŶe, RohďodeŶstelleͿ siŶd hieƌ auĐh WiŶteƌƌuhestätteŶ ;u.a. 
fƌostfƌeie VeƌsteĐkeͿ ǀoƌhaŶdeŶ. AŶhaŶd deƌ HaďitatstƌuktuƌeŶ deƌ jeǁeiligeŶ 
SiĐhtuŶgsoƌte deƌ )auŶeideĐhseŶ, kaŶŶ deƌ ǀoƌgefuŶdeŶe LeďeŶsƌauŵ als Soŵ‐
ŵeƌ‐ uŶd WiŶteƌleďeŶsƌauŵ eiŶgestuft ǁeƌdeŶ. 

Bei deƌ PopulatioŶ düƌfte es siĐh uŵ eiŶe uŶselďststäŶdige TeilpopulatioŶ haŶ‐
delŶ, die zuƌ AufƌeĐhteƌhaltuŶg, zuŵiŶdest zeitǁeise ŵit aŶdeƌeŶ PopulatioŶeŶ 
iŵ AustausĐh steht. VeƌŶetzuŶgskoƌƌidoƌe siŶd eŶtlaŶg des )auŶes des ďesteheŶ‐
deŶ „Solaƌpaƌks MutlaŶgeƌ Heide“ uŶd deƌ ǁestliĐheŶ soǁie östliĐheŶ WaldƌäŶ‐
deƌ zu fiŶdeŶ. Die HauptpopulatioŶ ǁiƌd ŵit SiĐheƌheit auf deŵ ǁeiteƌ südliĐh lie‐
geŶdeŶ soŶŶeŶeǆpoŶieƌteŶ HaŶg ŵit EiŶzelďäuŵeŶ uŶd HeĐkeŶzügeŶ ďeheiŵatet 
seiŶ. 

Weiteƌe aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh ƌeleǀaŶte ReptilieŶaƌteŶ, ǁie ďeispielsǁeise die 
SĐhliŶgŶatteƌ, ǁuƌdeŶ hiŶgegeŶ ŶiĐht gesiĐhtet.  
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ϯ. SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG 
 
ProjektǁirkuŶgeŶ 
AŶlageďediŶgte AusǁiƌkuŶgeŶ 
DuƌĐh die IŶstallatioŶ ǀoŶ PfosteŶ, ǁelĐhe das Gestell deƌ Module uŶd deŶ )auŶ 
uŵ die PhotoǀoltaikteilďeƌeiĐhe fiǆieƌeŶ, siŶd iŵ geƌiŶgeŵ Maße NeuǀeƌsiegeluŶ‐
geŶ eƌfoƌdeƌliĐh. EďeŶso die ďeŶötigteŶ Tƌafo‐ uŶd ÜďeƌgaďestatioŶeŶ als auĐh 
die dafüƌ eƌfoƌdeƌliĐheŶ Wege ǀeƌsiegelŶ kleiŶe FläĐheŶ. IŶsgesaŵt ist ǀoŶ eiŶeŵ 
geƌiŶgeŶ NeuǀeƌsiegeluŶgsgƌad auszugeheŶ.  

Füƌ das UŵsetzteŶ deƌ geplaŶteŶ EƌǁeiteƌuŶgsfläĐhe ŵüsseŶ die zǁei Gehölz‐
gƌuppeŶ iŵ )eŶtƌuŵ daueƌhaft deŵ VoƌhaďeŶ ǁeiĐheŶ. Hieƌ fiŶdet eiŶe Uŵ‐
ǁaŶdluŶg iŶ eǆteŶsiǀes GƌüŶlaŶd statt. 

AufgƌuŶd deƌ eďeŶeŶ AusƌiĐhtuŶg des PlaŶgeďiets ist Ŷuƌ ďei sehƌ tiefsteheŶdeƌ 
SoŶŶe eiŶe kuƌzǁeilige uŶd kleiŶƌäuŵige BesĐhattuŶg aŶgƌeŶzeŶdeƌ Biotope 
duƌĐh die aufgestellteŶ PV‐Module zu ďefüƌĐhteŶ. EiŶe Ŷegatiǀe AusǁiƌkuŶg auf 
die aŶgƌeŶzeŶdeŶ LeďeŶsƌäuŵe duƌĐh das geplaŶte VoƌhaďeŶ kaŶŶ soŵit ausge‐
sĐhlosseŶ ǁeƌdeŶ. 

Mit deƌ AŶlageŶuŵzäuŶuŶg siŶd zusätzliĐhe )eƌsĐhŶeiduŶgsǁiƌkuŶgeŶ ǀeƌďuŶ‐
deŶ, die siĐh iŶsďesoŶdeƌe auf laŶdläufige Mittel‐ ďis Gƌoßsäugeƌ ;ǀ.a. WildͿ aus‐
ǁiƌkeŶ. Iŵ ǀoƌliegeŶdeŶ Fall siŶd keiŶe WiƌkuŶgeŶ auf aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh ďe‐
deutsaŵe AƌteŶ ;u.a. LuĐhs, Wildkatze, Wolf, BäƌͿ zu eƌǁaƌteŶ. 
EiŶe ŶäĐhtliĐhe AusleuĐhtuŶg deƌ FFA ist ŶiĐht ǀoƌgeseheŶ. 

 

BauďediŶgte AusǁiƌkuŶgeŶ 
Mit deŶ BauaƌďeiteŶ siŶd zeitliĐh auf die Bauzeit ďegƌeŶzte EŵissioŶeŶ ǁie Läƌŵ, 
Stauď, optisĐhe Reize uŶd EƌsĐhütteƌuŶgeŶ duƌĐh sĐhǁeƌes Baugeƌät ;z.B. Baggeƌ, 
LKW, Koŵpƌessoƌ, KetteŶƌaupe, RadladeƌͿ zu eƌǁaƌteŶ. DuƌĐh deŶ geƌiŶgeŶ Flä‐
ĐheŶuŵgƌiff uŶd deƌ geƌiŶgeŶ ďauliĐheŶ EiŶgƌiffe ist ǀoŶ eiŶeƌ kuƌzeŶ Bauzeit aus‐
zugeheŶ. NäĐhtliĐhe BauaƌďeiteŶ ǁeƌdeŶ ŶiĐht ausgefühƌt. 

 

BetƌieďsďediŶgte AusǁiƌkuŶgeŶ 
AďgeseheŶ ǀoŶ optisĐheŶ ReizeŶ, die eǀeŶtuell duƌĐh eiŶe ReflektioŶ deƌ PV‐Mo‐
dule eŶtsteheŶ köŶŶteŶ, siŶd keiŶe zusätzliĐheŶ EŵissioŶeŶ zu eƌǁaƌteŶ. AŶ‐
stƌöŵgeƌäusĐhe duƌĐh deŶ WiŶd ďesĐhƌäŶkeŶ siĐh auf deŶ NahďeƌeiĐh deƌ EŶtste‐
huŶgsƋuelle.  

Mit deŵ Noƌŵalďetƌieď deƌ AŶlage uŶd deŶ hieƌzu eƌfoƌdeƌliĐheŶ WaƌtuŶgsaƌďei‐
teŶ ist keiŶe )uŶahŵe ǀoŶ üďliĐheŶ aŶthƌopogeŶeŶ StöƌƋuelleŶ aus deŵ Sied‐
luŶgsďeƌeiĐh ǁie Läƌŵ uŶd SĐhadstoffausstößeŶ zu pƌogŶostizieƌeŶ. 

Die eǆteŶsiǀeŶ WieseŶ uŶteƌ deŶ PV‐ModuleŶ ǁeƌdeŶ küŶftig ŵittels BeǁeiduŶg 
odeƌ duƌĐh ŵasĐhiŶelleŶ EiŶsatz ;z.B. RaseŶŵäheƌ, FƌeisĐhŶeideƌͿ gepflegt. 

VeƌlässliĐhe StudieŶ zu AusǁiƌkuŶgeŶ des eŶtsteheŶdeŶ Elektƌosŵogs auf die 
Tieƌ‐ uŶd PflaŶzeŶǁelt liegeŶ aktuell ŶiĐht ǀoƌ. Eƌste EƌgeďŶisse deuteŶ auf keiŶe 
ŶegatiǀeŶ AusǁiƌkuŶgeŶ hiŶ.  
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BetroffeŶheit der ArteŶ 
NaĐhfolgeŶd ǁeƌdeŶ die plaŶuŶgsƌeleǀaŶteŶ Taǆa deƌ Fledeƌŵäuse, Vögel, Aŵ‐
phiďieŶ, )auŶeideĐhse, Haselŵaus, Tag‐ uŶd NaĐhtfalteƌ hiŶsiĐhtliĐh eiŶeƌ ǀoƌha‐
ďeŶďediŶgteŶ uŶd eƌheďliĐheŶ BetƌoffeŶheit üďeƌpƌüft.  

 

Flederŵäuse 

Quaƌtieƌe 
Aus deƌ PlaŶuŶg ǀoŵ Ϭϲ.Ϭϵ.ϮϬϮϯ ǁiƌd eƌsiĐhtliĐh, dass die Gehölze ŵit poteŶtiel‐
leŶ QuaƌtieƌŵögliĐhkeiteŶ zǁaƌ iŶŶeƌhalď des GeltuŶgsďeƌeiĐhs liegeŶ aďeƌ zuŵ 
Eƌhalt ǀoƌgeseheŶ siŶd. EiŶ Quaƌtieƌsǀeƌlust ist daŵit auszusĐhließeŶ. 

EiŶe ǁeiteƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG ist ŶiĐht 
eƌfoƌdeƌliĐh. 

 

Jagdhaďitate 
Deƌ VoƌhaďeŶďeƌeiĐh ǁiƌd siĐheƌliĐh FledeƌŵäuseŶ als Jagdhaďitat dieŶeŶ. Die al‐
leiŶige BetƌoffeŶheit eiŶes Jagdhaďitats löst keiŶe PƌüfuŶg deƌ Veƌďotstatďe‐
stäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG aus, sofeƌŶ es siĐh ŶiĐht uŵ eiŶ füƌ deŶ FoƌtďestaŶd 
esseŶzielles Jagdhaďitat haŶdelt. Dies kaŶŶ iŵ ǀoƌliegeŶdeŶ Fall jedoĐh ausge‐
sĐhlosseŶ ǁeƌdeŶ, da Ŷuƌ ǁeŶig FläĐhe ihƌes Jagdhaďitats daueƌhaft ďeaŶspƌuĐht 
ǁiƌd uŶd ŵit deƌ eǆteŶsiǀeŶ WieseŶpflege eiŶ ƌeiĐhhaltiges NahƌuŶgsaŶgeďot 
auĐh küŶftig ǀoƌliegt. 

EiŶe ǁeiteƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG ist ŶiĐht 
eƌfoƌdeƌliĐh. 

 

Diƌekte IŶdiǀidueŶǀeƌluste 
DuƌĐh deŶ Eƌhalt poteŶtielleƌ Quaƌtieƌe iŵ östliĐheŶ BeƌeiĐh des GeltuŶgsďeƌeiĐhs 
ďesteht keiŶ Risiko eiŶeƌ SĐhädiguŶg uŶd eƌheďliĐheŶ StöƌuŶg ǀoŶ sĐhlafeŶdeŶ 
FledeƌŵäuseŶ.  

EiŶe ǁeiteƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG ist ŶiĐht 
eƌfoƌdeƌliĐh. 

 

 

Vögel 

NahƌuŶgs‐ uŶd Jagdhaďitate 
Mit deƌ FFA ďleiďt deƌ Gƌoßteil deƌ ďeaŶspƌuĐhteŶ FläĐhe ǁeiteƌhiŶ als NahƌuŶgs‐
haďitat eƌhalteŶ, Ŷuƌ ǁeŶige Gehölze ŵüsseŶ deŵ VoƌhaďeŶ ǁeiĐheŶ. Diesďezüg‐
liĐh siŶd keiŶe eƌheďliĐheŶ BeeiŶtƌäĐhtiguŶgeŶ ŵit deŵ geplaŶteŶ VoƌhaďeŶ zu 
ďefüƌĐhteŶ. )udeŵ deuteŶ zahlƌeiĐhe StudieŶ daƌauf hiŶ, dass iŶ sĐhŶeeƌeiĐheŶ 
WiŶteƌtageŶ die sĐhŶeefƌeieŶ BeƌeiĐhe uŶteƌ deŶ ModuleŶ geƌŶe zuƌ NahƌuŶgssu‐
Đhe aufgesuĐht ǁeƌdeŶ. 

EiŶe ǁeiteƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG ist ŶiĐht 
eƌfoƌdeƌliĐh. 
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Diƌekte IŶdiǀidueŶǀeƌluste 
DuƌĐh die eƌfoƌdeƌliĐhe RoduŶg köŶŶteŶ uŶaďsiĐhtliĐh iŵŵoďile NestliŶge getö‐
tet, Gelege zeƌstöƌt odeƌ die Altǀögel eƌheďliĐh ďei deƌ Bƌut ďis hiŶ zuƌ Aufgaďe 
des Nestes gestöƌt ǁeƌdeŶ. Dies eƌfoƌdeƌt eiŶe ǁeiteƌgeheŶde BetƌaĐhtuŶg deƌ 
aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐheŶ VeƌďotstatďestäŶde. 

 

 

Tag‐ uŶd NaĐhtfalter 

Haďitate uŶd diƌekte IŶdiǀidueŶǀeƌluste 
WähƌeŶd deƌ BegehuŶgeŶ zu deŶ VögelŶ uŶd deŶ )auŶeideĐhseŶ zǁisĐheŶ Mäƌz 
uŶd August koŶŶteŶ keiŶe esseŶtielleŶ FutteƌpflaŶzeŶ ǀoŶ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh 
ƌeleǀaŶteŶ Tag‐ uŶd NaĐhtfalteƌŶ gesiĐhtet ǁeƌdeŶ. 

AufgƌuŶd fehleŶdeƌ WiƌtspflaŶzeŶ ǀoŶ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐh ƌeleǀaŶteŶ Tag‐ uŶd 
NaĐhtfalteƌŶ ist eiŶe ǁeiteƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ 
BNatSĐhG iŶ Bezug auf Tag‐ uŶd NaĐhtfalteƌ ŶiĐht eƌfoƌdeƌliĐh. 

 

 

AŵphiďieŶ 

LaiĐhgeǁässeƌ, Soŵŵeƌ‐ uŶd WiŶteƌleďeŶsƌauŵ 
WähƌeŶd deƌ BegehuŶgeŶ zu deŶ VögelŶ uŶd deŶ )auŶeideĐhseŶ koŶŶteŶ ledig‐
liĐh BeƌgŵolĐhe ;ŶiĐht iŵ AŶhaŶg IV deƌ FFH‐RiĐhtliŶie gelistetͿ ǀoŶ Apƌil ďis Mai 
iŶ deŶ zǁei ǁasseƌgefüllteŶ KleiŶstgeǁässeƌŶ eŶtdeĐkt ǁeƌdeŶ. Aŵ ϭϱ.Ϭϲ.ϮϬϮϯ 
ǁaƌeŶ ďeide KleiŶstgeǁässeƌ ďeƌeits ausgetƌoĐkŶet. AŶhaŶd deƌ ǀoƌliegeŶdeŶ Pla‐
ŶuŶg ǁiƌd eƌsiĐhtliĐh, dass die FeuĐhtleďeŶsƌäuŵe außeƌhalď deƌ geplaŶteŶ Eƌ‐
ǁeiteƌuŶgsfläĐhe liegeŶ. Deƌ ǀoƌgefuŶdeŶe AŵphiďieŶleďeŶsƌauŵ ďleiďt uŶǀeƌäŶ‐
deƌt ďesteheŶ. Negatiǀe BeeiŶtƌäĐhtiguŶgeŶ ǁähƌeŶd deƌ Bauzeit siŶd ŶiĐht zu 
ďefüƌĐhteŶ. 

EiŶe ǁeiteƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG ist ŶiĐht 
eƌfoƌdeƌliĐh. 

 

 

ZauŶeideĐhseŶ 

Haďitate uŶd diƌekte IŶdiǀidueŶǀeƌluste 
IŶŶeƌhalď des GeltuŶgsďeƌeiĐhs koŶŶteŶ ŵehƌeƌe IŶdiǀidueŶ deƌ Aƌt eŶtdeĐkt 
ǁeƌdeŶ. AŶhaŶd deƌ ǀoƌläufigeŶ PlaŶuŶg soll das RegeŶƌüĐkhalteďeĐkeŶ als auĐh 
deƌ östliĐhe BeƌeiĐh iŵ PlaŶgeďiet eƌhalteŶ ďleiďeŶ. Daŵit siŶd keiŶe AusǁiƌkuŶ‐
geŶ ;u.a. LeďeŶsƌauŵǀeƌlust, BesĐhattuŶgͿ auf die doƌt aŶsässigeŶ )auŶeideĐhseŶ 
zu ďefüƌĐhteŶ. 

Mit deƌ PlaŶuŶg ǁiƌd eƌsiĐhtliĐh, dass zǁisĐheŶ geplaŶteŶ uŶd ďesteheŶdeŵ So‐
laƌpaƌk eiŶ ƌd. seĐhs Meteƌ ďƌeiteƌ Pflegeǁeg füƌ PassaŶteŶ eƌhalteŶ ďleiďeŶ soll.  

Laut Auftƌaggeďeƌ ǁeƌdeŶ die RaŶdstƌuktuƌeŶ auĐh küŶftig eǆteŶsiǀ gepflegt. 
NaĐh telefoŶisĐheƌ RüĐkspƌaĐhe ŵit deƌ UŶteƌeŶ NatuƌsĐhutzďehöƌde, sieht diese 
eďeŶfalls keiŶe ŶegatiǀeŶ BeeiŶtƌäĐhtiguŶgeŶ ;u.a. keiŶe daueƌhafte BesĐhattuŶg, 
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ďleiďeŶde HaďitateigŶuŶgͿ füƌ deŶ )auŶeideĐhseŶleďeŶsƌauŵ eŶtlaŶg des Sauŵ‐
stƌeifeŶs des )auŶes, iŶsofeƌŶ die ŵoŵeŶtaŶe Pflege aufƌeĐhteƌhalteŶ ďleiďt. So‐
ŵit ǁiƌd keiŶ EƌsatzleďeŶsƌauŵ ďeŶötigt. 

Mit deŶ eƌfoƌdeƌliĐheŶ BauŵaßŶahŵeŶ iŶ deƌ Nähe ǀoŶ zǁei )auŶeideĐhseŶle‐
ďeŶsƌäuŵeŶ, kaŶŶ eiŶ eƌhöhtes Moƌtalitätsƌisiko duƌĐh z.B. fahƌeŶde Baufahƌ‐
zeuge füƌ die Aƌt ŶiĐht ausgesĐhlosseŶ ǁeƌdeŶ. Dies eƌfoƌdeƌt eiŶe ǁeiteƌgeheŶde 
BetƌaĐhtuŶg deƌ aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐheŶ VeƌďotstatďestäŶde. 

 

 

Haselŵaus 

Nistplätze, WiŶteƌƋuaƌtieƌe uŶd NahƌuŶgshaďitate 
Mit deŵ Eƌhalt deƌ Gehölzgƌuppe iŵ östliĐheŶ GeltuŶgsďeƌeiĐh siŶd keiŶe Ŷegati‐
ǀeŶ AusǁiƌkuŶgeŶ auf die poteŶtiell doƌt aŶsässige HaselŵauspopulatioŶ ǀeƌďuŶ‐
deŶ. 

EiŶe ǁeiteƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ VeƌďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG ist füƌ 
die Haselŵaus ŶiĐht eƌfoƌdeƌliĐh. 

 

 
PrüfuŶg der VerďotstatďestäŶde 
 

Vögel 

TötuŶgsǀeƌďot 
Die ďetƌoffeŶeŶ Gehölze köŶŶteŶ iŶ deŶ koŵŵeŶdeŶ BƌutǀogelpeƌiodeŶ ǀoŶ Fƌei‐
ďƌüteƌŶ als Bƌutplatz geŶutzt ǁeƌdeŶ. Die uŶaďsiĐhtliĐhe TötuŶg geŵäß § ϰϰ ;ϭͿ 
Nƌ. ϭ BNatSĐhG ǀoŶ iŵŵoďileŶ NestliŶgeŶ uŶd )eƌstöƌuŶg ǀoŶ GelegeŶ soǁie eiŶe 
eƌheďliĐhe StöƌuŶg ǁähƌeŶd des BƌutgesĐheheŶs kaŶŶ eƌfolgƌeiĐh duƌĐh eiŶe Ge‐
hölzƌoduŶg außeƌhalď deƌ Bƌutpeƌiode ǀoŶ AŶfaŶg Oktoďeƌ ďis EŶde Feďƌuaƌ ǀeƌ‐
ŵiedeŶ ǁeƌdeŶ.  

 

StöƌuŶgsǀeƌďot 
Mit UŵsetzuŶg des geplaŶteŶ VoƌhaďeŶs ǁiƌd ǀoŶ keiŶeƌ eƌheďliĐheŶ Stöƌǁiƌ‐
kuŶg ausgegaŶgeŶ, die siĐh Ŷegatiǀ auf deŶ EƌhaltuŶgszustaŶd deƌ lokaleŶ Vogel‐
populatioŶ ausǁiƌkeŶ köŶŶte. 

 

 

ZauŶeideĐhseŶ 

TötuŶgs‐ uŶd StöƌuŶgsǀeƌďot 
Füƌ die VeƌŵeiduŶg eiŶeƌ sigŶifikaŶteŶ TötuŶg odeƌ SĐhädiguŶg ǀoŶ )auŶeideĐh‐
seŶ ǁähƌeŶd deƌ Bauzeit, ŵüsseŶ die Tieƌe ŵit Hilfe eiŶes ReptilieŶsĐhutzzauŶes 
außeƌhalď des Baufelds gehalteŶ ǁeƌdeŶ.  

Die LeďeŶsƌäuŵe ŶöƌdliĐh uŶd östliĐh des VoƌhaďeŶďeƌeiĐhs ŵüsseŶ eŶtspƌe‐
ĐheŶd aďgesĐhiƌŵt ǁeƌdeŶ.  



BüƌgeƌEŶeƌgie‐StaufeƌlaŶd eG 
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Spezielle aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐhe PƌüfuŶg 
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Deƌ ReptilieŶsĐhutzzauŶ ŵuss ǁie iŶ Aďď. ϯ daƌgestellt, iŵ NoƌdeŶ zǁisĐheŶ deŵ 
Pflegeǁeg uŶd deƌ RudeƌalǀegetatioŶ soǁie iŵ OsteŶ zǁisĐheŶ deƌ BaufeldgƌeŶze 
uŶd deŶ GehölzeŶ iŶ deŶ WiŶteƌŵoŶateŶ ;ďis spätesteŶs EŶde FeďƌuaƌͿ ǀoƌ deŵ 
geplaŶteŶ BauďegiŶŶ eƌƌiĐhtet ǁeƌdeŶ uŶd ďis zuŵ EŶde deƌ BauŵaßŶahŵeŶ uŶ‐
teƌhalteŶ ǁeƌdeŶ. 

 

 
Aďď. ϯ: BereiĐhe iŶ deŶeŶ eiŶ ReptilieŶsĐhutzzauŶ ;grüŶͿ erriĐhtet ǁerdeŶ ŵuss  
 

 

Fazit 
 

UŶter EiŶhaltuŶg der ŶaĐhfolgeŶd geŶaŶŶteŶ VerŵeiduŶgsŵaßŶahŵeŶ ǁerdeŶ 
die VerďotstatďestäŶde geŵäß § ϰϰ BNatSĐhG aller WahrsĐheiŶliĐhkeit ŶaĐh für 
keiŶe der üďerprüfteŶ ArteŶgruppeŶ erfüllt. 

 

 

ErforderliĐhe MaßŶahŵeŶ 
 

Vögel 

VeƌŵeiduŶgsŵaßŶahŵe Vögel „BauŵfällaƌďeiteŶ“ 
)uƌ VeƌŵeiduŶg eiŶeƌ eƌheďliĐheŶ StöƌuŶg ǀoŶ VögelŶ ǁähƌeŶd deƌ FoƌtpflaŶ‐
zuŶgs‐ uŶd Bƌutzeit soǁie eiŶeƌ uŶaďsiĐhtliĐheŶ TötuŶg ǀoŶ NestliŶgeŶ uŶd deƌ 
)eƌstöƌuŶg ǀoŶ GelegeŶ, siŶd die eƌfoƌdeƌliĐheŶ FälluŶgsaƌďeiteŶ außeƌhalď deƌ 
Vogelďƌutzeit ǀoŶ AŶfaŶg Oktoďeƌ ďis EŶde Feďƌuaƌ duƌĐhzufühƌeŶ. 

 

ZauŶeideĐhseŶ 

VeƌŵeiduŶgsŵaßŶahŵe „AďsĐhiƌŵuŶg deƌ )auŶeideĐhseŶ ǀoŵ Baufeld“ 
)uƌ VeƌŵeiduŶg eiŶeƌ sigŶifikaŶteŶ EƌhöhuŶg des TötuŶgsƌisikos duƌĐh die Bau‐
ŵaßŶahŵe füƌ die iŶ deŶ aŶgƌeŶzeŶdeŶ FläĐheŶ leďeŶdeŶ )auŶeideĐhseŶ, ŵüs‐
seŶ diese füƌ die Daueƌ deƌ Bauzeit ŵit uŶüďeƌǁiŶdliĐheŶ ReptilieŶsĐhutzzäuŶeŶ 



BüƌgeƌEŶeƌgie‐StaufeƌlaŶd eG 
„Solaƌpaƌk MutlaŶgeƌ Heide EƌǁeiteƌuŶg ŵit eiŶeŵ optioŶaleŶ BatteƌiespeiĐheƌ“ 
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Seite ϭϱ 

ǀoŵ Baufeld aďgesĐhiƌŵt ǁeƌdeŶ. Diese ŵüsseŶ ǀoƌ BauďegiŶŶ uŶd ǀoƌ deƌ Akti‐
ǀitätsphase ďis spätesteŶs EŶde Feďƌuaƌ eƌƌiĐhtet uŶd iŶ deŶ BodeŶ eiŶgegƌaďeŶ 
ǁeƌdeŶ. Die SĐhutzzäuŶe ŵüsseŶ ďis EŶde deƌ BauŵaßŶahŵe uŶteƌhalteŶ ǁeƌ‐
deŶ uŶd falls Ŷötig ŵit eiŶeŵ ǀoƌgelageƌteŶ BauzauŶ zusätzliĐh gesĐhützt ǁeƌdeŶ. 
Deƌ Veƌlauf des aufzustelleŶdeŶ ReptilieŶsĐhutzzauŶs ist iŶ AďďilduŶg ϯ daƌge‐
stellt. 

 

 

EŵpfehluŶgeŶ 
)usätzliĐhe MaßŶahŵeŶ die zuƌ VeƌďesseƌuŶg ǀoŶ LeďeŶsƌauŵstƌuktuƌeŶ uŵge‐
setzt ǁeƌdeŶ köŶŶeŶ. 

 

AufǁeƌtuŶgsŵaßŶahŵe NistkästeŶ 
)uƌ VeƌďesseƌuŶg deƌ öƌtliĐheŶ Bƌutƌauŵstƌuktuƌ füƌ höhleŶďƌüteŶde VogelaƌteŶ 
kaŶŶ die BefestiguŶg ǀoŶ NistkästeŶ iŵ aŶgƌeŶzeŶdeŶ GehölzďestaŶd zusätzliĐh 
eŵpfohleŶ ǁeƌdeŶ. Die BetƌeuuŶg deƌ NistkästeŶ sollte duƌĐh eiŶe ƌegelŵäßige 
ReiŶiguŶg ;Đa. alle Ϯ JahƌeͿ uŶd IŶstaŶdsetzuŶg siĐheƌgestellt ǁeƌdeŶ. 

 

AufǁeƌtuŶgsŵaßŶahŵe FledeƌŵausƋuaƌtieƌe 
)uƌ VeƌďesseƌuŶg deƌ öƌtliĐheŶ Quaƌtieƌsstƌuktuƌ füƌ Fledeƌŵäuse kaŶŶ die Befes‐
tiguŶg ǀoŶ FledeƌŵauskästeŶ ŵit ŶaĐh uŶteŶ geöffŶeteŵ EiŶflugspalt iŵ aŶgƌeŶ‐
zeŶdeŶ GehölzďestaŶd zusätzliĐh eŵpfohleŶ ǁeƌdeŶ.  

 

AufǁeƌtuŶgsŵaßŶahŵe )auŶeideĐhseŶleďeŶsƌauŵ 
)uƌ AufǁeƌtuŶg des )auŶeideĐhseŶleďeŶsƌauŵ ďietet es siĐh aŶ, eiŶ Teil deƌ zu 
ƌodeteŶ Gehölze als Bauŵstäŵŵe eŶtlaŶg deƌ MetallzäuŶe aďzulegeŶ uŶd diese 
deŵ ŶatüƌliĐheŶ Aďďaupƌozess zu üďeƌlasseŶ. NeďeŶ eiŶeƌ Vielzahl aŶ VeƌsteĐk‐, 
SoŶŶeŶ‐ uŶd Eiaďlageplätze ďieteŶ die ǀeƌsĐhiedeŶeŶ )eƌfallspƌozesse eiŶeƌ Viel‐
zahl aŶ IŶsekteŶ LeďeŶsƌäuŵe aŶ. Dies stellt eďeŶfalls iŶ BetƌaĐht auf die )au‐
ŶeideĐhse eiŶe AufǁeƌtuŶg des NahƌuŶgsaŶgeďotes daƌ. 

 



 

V:\SG2301_PV_Mutlangen\01_VWX_Plaene\011_Vorentwurf\SG2301_Artenschutz.vwx

"SOLARPARK MUTLANGER HEIDE ERWEITERUNG

MIT EINEM OPTIONALEN BATTERIESPEICHER"

BÜRGERENERGIE-STAUFERLAND eG

Anlage 1 zur saP:

Bestand Vögel

Projekt:

Gefertigt: 06.12.2023
 

Lagesystem: Höhensystem:Maßstab:

SG2301/640374

1:3000

Bearbeitet: PE

UTM DHHN2016

 N

Ga

Nt

Nt

Tf

Gr

Sti

E

Sd

R

Kb

A
G

Bs

S

Ei

A

Wm

K

K

B

B

B

Mb

A
G

Bm

Rk

Rt

K

A

B

Bm

R

Kl

Tm

K

Hsp

Wd

Hsp

Mb

A

Rm

Hsp

Hsp Hrs

Hrs

A

S

Gf

Ks

B

Gü

Mg

Mg

MgMg

Mg

Mg

Gg

Gg

Gg

S

Ts

E

Rt

Zi

Zi

Zi

Zi

Ssp

Hsp

Hrs

Md

S

Md

Gb

S

Wd

Rk

Gü

Gg

Kb

Md

Gf

A

Sti

Wd

Bm

Zi

Gi

Hsp

Hsp

Hsp

Hsp

Hsp

G

Mg

Mg

B

Ei

Rm

Bs

Hsp

Tf

Brutverdacht

Brutrevier-
zentrum

Status

stark gefährdet

Vorwarnliste

gefährdet

vom Aussterben 
bedroht

nicht gefährdet

Rote Liste BW 2019

Nahrungsgast

Durchzügler

LEGENDE

Bestand Vögel

Index Abkürzung deutscher Vogelnamen

AmselAA

RingeltaubeRtGartenbaumläuferGb

BlaumeiseBm

BuchfinkB

WacholderdrosselWd

KleiberKl

StieglitzSti

StarS

ElsterE

GartengrasmückeGg

BuntspechtBs

MäusebussardMb

NeuntöterNt

TurmfalkeTf

GrauammerGa

MönchsgrasmückeMg

EichelhäherEI

GirlitzGi

KernbeißerKb

GrünfinkGf

GartenrotschwanzGr

GrünspechtGü

RotmilanRm

RotkehlchenR

SingdrosselSd

RabenkräheRK

TrauerschnäpperTs

GoldammerG

HausrotschwanzHrs

HaussperlingHsp

KohlmeiseK

KleinspechtKs

MisteldrosselMd

SchwarzspechtSsp

TannenmeiseTm

WeidenmeiseWm

ZilpzalpZi

Sonstiges

Geltungsbereich



W

W

W

M

W

LEGENDE

Bestand Zauneidechse

Kartiertermin 22.06.2023
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ad

w

m

s

adult, ohne Geschlechterbestimmung

adult, Weibchen

adult, Männchen
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V:\SG2301_PV_Mutlangen\01_VWX_Plaene\011_Vorentwurf\SG2301_Artenschutz.vwx

"SOLARPARK MUTLANGER HEIDE ERWEITERUNG

MIT EINEM OPTIONALEN BATTERIESPEICHER"

BÜRGERENERGIE-STAUFERLAND eG

Anlage 2 zur saP:

Bestand Zauneidechsen

Projekt:

Gefertigt: 06.12.2023
 

Lagesystem: Höhensystem:Maßstab:

SG2301/640374

1:1500

Bearbeitet: PE

UTM DHHN2016

 N

Sonstiges

Geltungsbereich


	1.0 Kurzdarstellung inhalt und ziele der planung
	2.0 fachziele des umweltschutzes – übergeordnete ziele und planungen
	3.0 bestandsaufnahme des Umweltzustandes (IST-Zustand)
	4.0 Voraussichtlich erheblich beeinflusste Schutzgüter
	5.0 massnahmen
	6.0 Prognose der umweltentwicklung
	7.0 prüfung alternativer planungsmöglichkeiteN
	8.0 Vorgehensweise bei der durchführung der umweltprüfung
	9.0 monitoring
	10.0 zusammenfassung Umweltbericht
	TABELLEN
	Lay-1 [Bilanzierung]
	1/Lay-1
	2/Lay-1
	3/Lay-1
	4/Lay-1

	Lay-1 [Anlage 1 zur saP:]
	1/Lay-1

	Lay-2 [Anlage 2 zur saP:]
	1/Lay-2




